
Einleitung
Nach dem heute noch allgemein gültigen Verständnis
sind Architekten mit der Planung und Leitung von
Bauaufgaben betraut. Sie nehmen im Bauprozess, als
fachliche Vermittler zwischen dem Bauherren und
den ausführenden Unternehmen, eine umfassende
Kontrollfunktion wahr. Diese im Vergleich zu ande-
ren Ingenieurdisziplinen relativ weite Definition ih-
rer Tätigkeit ist eindeutig aus der Tradition des Be-
rufsstandes abzuleiten.

Momentan zeichnen sich jedoch durch die Inter-
nationalisierung des Marktes, die Verschärfung des
Wettbewerbs durch eine desolate Auftragslage so-
wie technische und strukturelle Umwälzungen des
Planungs- und Bauprozesses Umstrukturierungen
ab, die das Berufsbild wahrscheinlich in absehbarer
Zeit verändern werden. Bereits heute fallen Ar -
chitekten Aufgaben zu, die bisher nicht zu ihrem
Berufsfeld gerechnet wurden, und aus neuen Kon-
zeptionen der Baurealisierung sowie veränderten
Organisationsformen im Planungs- und Bauvor-
gang resultieren. Zugleich verändert sich die Auf-
traggebersituation, die den Architekten nicht mehr
für private oder öffentliche Auftraggebern planen
läßt, sondern ihn zunehmend Projektplanungsge-
sellschaften und Investorengruppen gegenüberstellt.
Diese Veränderungen des tradierten Aufgabenfeldes
deuten an, dass die ganzheitliche Verantwortung des
Architekten für den Bauvorgang möglicherweise in
absehbarer Zukunft grundsätzlich aufbrechen wird.
Außerdem wird befürchtet, dass die Architekten
ihre Position als entwerfende Baukünstler endgültig
verlieren und ihr Arbeitsfeld zu einer reinen Dienst-

leistung werden wird, deren Schwerpunkte in der
betriebswirtschaftlich orientierten Realisierung von
Bauvorhaben sowie der Bauunterhaltung gesehen
wird. Diese Besorgnis um die zukünftige Entwick-
lung des Berufes hat eine Diskussion über zukünfti-
ge Kompetenzen des Architekten, Erschließung
neuer Aufgabenfelder und die Definition eines neu-
en Selbstverständnisses des Berufes aufkommen
lassen. Intensiv wird momentan jedoch vor allem
die Anpassung der Ausbildung durch strukturelle
und inhaltliche Reformen erörtert.

Hierzu will auch die vorliegende Publikation
 einen Beitrag leisten. In der Einsicht, dass die
 Zukunft als Funktion der Vergangenheit verstanden
werden kann, richtet sie den Blick auch auf die histo-
rische Entwicklung der Ausbildung im  Bau we sen.
Da eine solche Betrachtung ohne die Berücksichti-
gung der Korrelation zu den kontemporären Ansprü-
chen an den Beruf  jedoch unvollständig sein muss,
richtet diese einleitende Darstellung den Blick auf
eine zusammenfassende Darstellung der sukzessi-
ven Entwicklung des Berufsbildes. Dabei sollen Ver-
änderungen in den Tätigkeitsfeldern der Architekten,
dessen sozialer Stellung, die wechselhaften Bezie-
hungen zur Auftraggeberschaft und das berufliche
Selbstverständnis im Vordergrund stehen, aber auch
Einblicke in den Wandel der theoretischen Grund -
lagen, der Entwurfs- und Baupraxis sowie des Bau-
betriebs gegeben werden. Mit dem vorgegebenen
Zeitraum, der von der römischen Antike bis in unse-
re annähernde Gegenwart reicht, wird  dabei eine
Zeitspanne von rund 2 000 Jahren betrachtet, in de-
ren Verlauf sich das heutige Verständnis vom Beruf
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des Architekten herauskristallisierte und die noch
heute geltenden Ausbildungsformen entwickelt
 haben.1

Antike
In den frühen Hochkulturen der Antike zwischen
Euphrat und Tigris und im Niltal übernahm die Ar-
chitektur vor ungefähr 5 000 Jahren zunehmend re-
präsentative Funktionen. Sie entwickelte sich damit
zu einer der zentralen kulturellen Aufgaben und als
Folge davon setzte die Überwindung der Anonymi-
tät ihrer Schöpfer ein. So ist in ägyptischer Zeit mit
Imhotep (um 2600 v. Chr.), dem Erbauer der Stufen-
pyramide im Djoser Komplex in Sakkara, der erste
namentlich überlieferte Architekt der Menschheits-
geschichte faßbar.

Aus der griechischen Antike sind Baumeister und
ihre Werke vor allem durch Publikationen nachfol-
gender Zeiten überliefert.2 Bekannt wurden dadurch
z. B. Hippodamos von Milet (geb. um 510 v. Chr.),
der Planurheber des Wiederaufbaus von Milet, der
als Begründer einer bewussten und regelhaften
Stadtplanung gilt, Kallikrates und Iktinos, die mit
dem Bau des 449 v. Chr. begonnenen Parthenon auf
der Akropolis in Athen in Zusammenhang gebracht
werden, sowie Mnesikles, der bis 432 v. Chr. die
Athener Propyläen errichtete.

Trotz einer intensiven Bautätigkeit und umfang-
reicher schriftlicher Überlieferungen wird die
Quellenlage zu Bauschaffenden der römischen
Antike gegenüber den vorherigen Epochen nicht
bedeutend dichter. Die ersten namentlich überlie-
ferten Architekten aus römischer Zeit sind Cossuti-
us, der um 174 v. Chr. mit dem Bau des Olympie-
ion in Athen beauftragt war,3 Mucius, der den Ho-
nos-Virtus-Tempel errichtete,4 und Hermodoros
von Salamis, der um 130 v. Chr. in Rom tätig war
und den Jupiter-Stator Tempel erbaute.5 Die erhal-
tenen Quellen beziehen sich zumeist auf Architek-
ten in gehobenen Positionen und dokumentieren
untergeordnete Strukturen des Bauwesens nur an-
satzweise. Die weitgehende Ausdifferenzierung

der Hierarchie ist inzwischen jedoch nachgewie-
sen. So lassen sich in Kollegien zusammenge-
schlossene Bauunternehmer (Redemp tores) bele-
gen, die vielfältige Aufgaben im Bauwesen über-
nommen und zumindest in den Provinzen eine
gewichtige Rolle gespielt haben. Außerdem waren
wahrscheinlich auch entsprechend ausgebildete
Angehörige des Militärs mit vielfältigen Bauauf-
gaben betraut. Corps dieser Art sind für die Zeit
Caesars (100–44 v. Chr.) und Hadrians (reg. 117–
138 n. Chr.) durch Quel len überliefert.

Die Aufgabengebiete der Architekten, die für die
Zeit der späten römischen Republik und der Kaiser-
zeit recht eindeutig belegt werden können, waren
ausnehmend vielfältig. Neben dem Entwurf von
Kultgebäuden, öffentlichen und privaten Bauten je-
der Hierarchiestufe sowie militärischen Bauten
wurden die Baumeister auch mit ingenieurtechni-
schen, infrastrukturellen und stadtplanerischen Auf-
gaben betraut und hatten Lösungen für technische
Großaufgaben zu erarbeiten. Ein solches Projekt ist
z. B. mit der Versetzung der um 64 n. Chr. von Nero
in Rom aufgestellten Kolossalstatue literarisch
überliefert. Die Aufsicht über die Bauausführung
wurde ebenfalls von Architekten wahrgenommen;
es existieren jedoch auch Belege, die eine getrennte
Vergabe von Entwurf und Bauausführung nachwei-
sen. Darüber hinaus galten als Aufgaben von Archi-
tekten auch Arbeiten, die heute nicht mehr mit die-
sem Beruf in Verbindung gebracht werden. Hierzu
sind z. B. die Konstruktion und der Bau von Ma-
schinen für das Militär (Belagerungsgeräte), der
Steinabbau und -transport wie auch die Reinhaltung
von Hafenbecken und Kanälen, die Konstruktion
und Reparatur von Schiffen sowie der Bau und die
Instandhaltung von Uhren zu zählen. Diese Vielfalt
der Aufgabengebiete erforderte eine weitgehende
Universalität der Architekten der römischen Antike,
die die meisten erhaltenen Quellen nachweisen; zu-
gleich waren aber auch Möglichkeiten für intensive
Spezialisierungen gegeben, für die ebenfalls Hin-
weise existieren.

1 Aufgrund des zusammenfassenden Charakters dieser 2000 entstandenen Darstellung ist zur Vermeidung eines
ausufernden wissenschaftlichen Apparates auf detaillierte Nachweise zugunsten einer besseren Lesbarkeit ver-
zichtet worden. Grundlegende und weiterführende Publikationen sind in der anhängenden Literaturliste zusam-
mengestellt.

2 Z. B. in Vitruvs De architectura: Plinus d. Ä. (23–79 n. Chr.) Naturalis historia und Pausanias um 180 n. Chr. ent-
standene Reisebeschreibung Griechenlands.

3 Vitruv: Buch VII, Vorrede, 15, 17.
4 Vitruv: Buch III, II, 5; Buch VII, Vorrede, 17.
5 Vitruv: Buch III, II, 5.
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Eine der wichtigsten Quellen, die Einblick in das
Berufsbild der Architekten der römischen Antike
gewährt, ist das von Vitruv ( geb. um 84 v. Chr.) um
14 v. Chr. herausgegebene Werk »De architectura li-
bri decem«. Dieses Traktat ist jedoch keinesfalls die
erste architekturtheoretische Schrift der Antike,
denn solche entstanden auch bereits in der grie-
chischen Antike und der römischen Zeit vor Vitruv.
Diese sind jedoch ausnahmslos verloren und nur in
ihren Titeln und ausschnitthaften Inhalten überlie-
fert. Vitruvs Publikation stand also in einer ausge-
prägten fachliterarischen Tradition und gewinnt ihre
exorbitante Bedeutung vor allem aus der Tatsache,
dass sie – wohl auch durch Zufall – als einziges ar-
chitekturtheoretisches Werk des Altertums erhalten
geblieben ist. Die zehn Bücher dieses Werkes be-
handeln folgende Themen: Ausbildung des Bau-
meisters und ästhetische Grundbegriffe (I), Stadt-
planung (I), Baustoffe (II), Tempelbau (III, IV),
 Proportionslehre und Säulenordnungen (IV), öf-
fentliche und private Bauten sowie Innenausbau
(V–VII), Wasserversorgung (VIII), Messverfahren
(VIII), geometrische und astronomische Themen
(IX) und mechanischen Vorrichtungen (X). Mit die-
ser Themenbreite dokumentiert das Werk die ge-
samte Breite der Aufgabenbereiche von Architekten
der römischen Antike. Dabei ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass das Traktat zu einer Zeit verfasst
worden ist, in der die Entwicklung der römischen
Architektur ihren Höhepunkt noch nicht erreicht
hatte und somit das Berufsbild noch nicht bis zu sei-
ner höchsten Entwicklungsstufe ausgebildet war.
Einen zentralen Punkt der Abhandlung bildet die
Beschreibung der für einen Architekten unverzicht-
baren Wissensgebiete.6 Neben intensiven Sprach-
kenntnissen forderte Vitruv ausgeweitete Fähigkei-
ten in der Zeichenkunst und der Geometrie, eine
gründliche Vertrautheit mit der Geschichte, der Phi-
losophie, der Musik und der Heilkunde und darüber
hinaus auch juristische und astronomische Kennt-
nisse. Auch wenn diese Ansprüche wahrscheinlich
nicht der Realität entsprachen, sondern eine Maxi-
malforderung definierten, ist hiermit die Idealvor-
stellung vom universellen Selbstverständnis des Be-
rufsstandes dokumentiert. Allerdings sah Vitruv
Grundkenntnisse der entfernteren Disziplinen als

ausreichend an und postulierte, daß diejenigen die
»Geometrie, Sternkunde, Musik und die übrigen
Wissenschaften voll und ganz beherrschen« über
den Beruf des Architekten hinauswachsen und zu
Mathematikern würden.7 Da er dies als bewusste
Gegenposition zu anderen Theoretikern formulierte
– er selbst führte z. B. Pytheos (tätig 353–334 v.
Chr.) an – kann auf eine bereits zu dieser Zeit kon-
trär geführte Diskussion zur Definition des Archi-
tektenberufes geschlossen werden. Diese dokumen-
tieren sich auch in weiteren Ausführungen Vitruvs,
z. B. seiner Differenzierung der Tätigkeit des Archi-
tekten in »fabrica«, dem praktischen Handwerk,
und »ratiocinatio«, der intellektuellen Arbeit des
Entwerfens.8 Hiermit stellte er sich nochmals in di-
rekten Gegensatz zur Auffassung Pytheos: »Also
scheint in diesem Punkt Pytheos geirrt zu haben,
weil er nicht bemerkt hat, daß die einzelnen Künste
sich aus zwei Faktoren zusammensetzen, aus Aus-
führung und ihrer Konzeption, wovon das erstere,
nämlich die Ausführung der Arbeit, eine eigene Sa-
che derer ist, die auf speziellen Gebieten ausgebil-
det sind, das zweite aber Gemeingut aller wissen-
schaftlich Gebildeten ist, das ist die bewußte ver-
nünftige (theoretische) Überlegung …«.9

Zunehmend gelangte die von Vitruv noch pro-
gressiv formulierte Sicht auf den Beruf jedoch zur
Allgemeingültigkeit, was z. B. ein Handbuch des
Landvermessers Pappus von Alexandria (um 320 n.
Chr.) belegt, in dem die Mechanik bereits ganz
selbstverständlich in einen theoretischen (Geome-
trie, Arithmetik, Astronomie, Physik) und einen
praktischen Teil (Metallarbeiten, Bau- und Holz-
konstruktion, Malerei und praktische Ausführung
dieser Dinge) unterteilt wird. Als »Mechanikos« be-
zeichnet Pappus denjenigen, der die gesamte »me-
chanike theoria« beherrscht, während der »architek-
ton« nur in Teilgebieten bewandert zu sein habe.

Nur rudimentär erhalten sind Überlieferungen
zum Sozialprestige der Architekten der römischen
Antike und als eine der hauptsächlichen Informa -
tionsquellen hierzu gelten Grabinschriften, die auf
eine solche Tätigkeit hinweisen. Einen der weni-
gen unmittelbaren Einblicke gibt wiederum Vi-
truv: »Die übrigen Architekten bitten und umwer-
ben [die Bauherren], um Bauaufträge zu bekom-

6 Vitruv: Buch I, I, 3–5.
7 Vitruv: Buch I, I, 17. Zitiert nach Fensterbusch 1976, S. 35.
8 Vitruv: Buch I, I, 1.
9 Vitruv: Buch I, I, 15. Zitiert nach Fensterbusch 1976, S. 35.
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men. Mich aber haben meine Lehrer gelehrt: man
müsse Bauaufträge übernehmen, nachdem man
darum gebeten ist, nicht nachdem man darum ge-
beten hat … Wird nämlich jemand gebeten; Ausga-
ben, die aus seiner Tasche gemacht werden sollen,
dem Belieben eines Bittstellers auf Treu und Glau-
ben zu überlassen, was muß er da wohl anderes
argwöhnen, als daß dies um des Profits und Vor-
teils des Bittstellers getan werden soll?«10

Diese Äußerung spiegelt die hohe Anerkennung
des  Architektenstandes zur Zeit Augustus (reg. 31
v. Chr.–14 n. Chr.) wieder, und legt darüber hinaus
nahe, daß auch bereits ein Berufskodex entwickelt
war. Ein rund 500 Jahre später entstandenes Doku-
ment der besonderen Würdigung eines einzelnen
Architekten stellt ein Brief dar, den Theoderich
(reg. 493–526 n. Chr.) an seinen Hofarchitekten
richten ließ: »Wir freuen uns, wenn wir die Größe
unseres Königtums in der Herrlichkeit unseres Pa-
lastes verbildlicht sehen […] Siehe zu, daß Dein
Werk gut mit dem alten harmoniert. Studiere Eu-
klid – begreife seine Diagramme gut; studiere Ar-
chimedes und Metrobius. Wenn wir daran denken,
eine Stadt wiederaufzubauen, eine Festung zu
gründen oder ein Hauptquartier, werden wir auf
Euch bauen, daß Ihr Eure Ideen auf Papier aus-
drückt. Die Erbauer der Wälle, die Marmorbild-
hauer, die Erzgießer, die Gewölbemaurer, die Stuk-
kateure, die Mosaikarbeiter, alle kommen wegen
Anweisungen zu Euch und man erwartet von Euch
eine weise Antwort an jeden. Dann aber, wenn Du
sie richtig leitest, dann haben sie Arbeit und Dein
ist der ganze Ruhm. Vor allem teile redlich aus,
was Wir Dir für alle Arbeitsleute als Lohn gege-
ben; denn der Arbeiter, der es hinsichtlich seiner
Verpflegung angenehm hat, arbeitet besser. Als
Zeichen Deiner hohen Würde trägst Du einen gol-
denen Stab und inmitten Deiner zahlreichen Schar
Deiner Diener gehe vor dem König voran, weil ge-
rade durch Deine Nähe zu unserer Person gesehen
werden kann, daß Du der Mann bist, dem Wir die
Sorge um unseren Palast anvertraut haben«.11

Neben der hohen Wertschätzung des Architek-
ten, die auch dieses Dokument belegt, werden hier
nochmals einige weitere Aspekte deutlich. So wird
die wissenschaftliche Fundierung der Entwurfsar-
beit ausdrücklich betont und ausschnitthaft das Tä-
tigkeitsfeld und die Verantwortlichkeit des Archi-

tekten beschrieben. Diese umfasste demnach über
den Entwurf und die Bauleitung hinaus mit der
Abrechnung der Bauarbeiten und der Entlohnung
der Arbeiter auch Aufgaben der finanziellen Orga-
nisation des Baues.

Aufschluss gibt dieses Dokument möglicherwei-
se auch über die Attribute, die den spätrömischen
Architekten auszeichneten, da der erwähnte golde-
ne Stab eventuell als Schmuckform eines Messsta-
bes gedeutet werden kann. Gestützt wird dies durch
ein Mosaik im Bardo-Museum in Tunis, das eine
Person abbildet, die durch einen Messstab in der
Hand als Baumeister gekennzeichnet ist. Als weite-
re Insignien der Profession sind ein Winkelmaß so-
wie ein Lot dargestellt (Abb. 1).

Die Beschäftigungs- und Besoldungsverhältnis-
se, unter denen Baumeister in der römischen Antike
gearbeitet haben, können anhand erhal tener Aus-
schreibungen und Abrechnungen in Einzelbeispie-
len nachvollzogen werden. Verpflichtungen erfolg-

10 Vitruv: Buch VI, Vorrede, 5. Zitiert nach Fensterbusch 1976, S. 259 f.
11 Zitiert nach Briggs 1927, S. 47.

Stefan Amt · Von Vitruv bis zur Moderne 13

Abb. 1 Römisches Mosaik mit der Darstellung  eines
 Architekten (Ausschnitt). – Aus: Kostof 1977, fig. 10



ten demnach auch bei großen öffentlichen Bau -
projekten hauptsächlich pro jektbezogen für die Zeit
der Errichtung. Die Ausführung wurde von beauf-
sichtigenden Kom missionen überwacht, denen die
Baumeister unterstellt waren. Ab dem vierten vor-
christlichen Jahrhundert mehren sich jedoch die li-
terarischen und epigraphischen Zeugnisse, die dau-
erhafte Anstellungen bei Kommunen belegen. Ver-
pflichtungen für private Bauvorhaben sind ebenfalls
fassbar; ein außergewöhnliches Zeugnis hierfür
stellt die im Zusammenhang mit seinen Villenbau-
ten und dem Grabbau für seine Tochter Tullia ent-
standene Korrespondenz Ciceros (106–43 v. Chr.)
dar. Belegt ist außerdem die Existenz freischaffend
arbeitender Bauunternehmer, deren Betätigungsfeld
wahrscheinlich unbedeutendere Staatsbauten und
die große Menge der alltäglichen Architektur war.

Honorare wurden hauptsächlich als projektbezo-
genes Fixum vereinbart und haben den Gehältern
der Bauhandwerker offenbar ungefähr entsprochen.
Eine gehobene soziale Anerkennung des Berufs-
standes schlug sich demnach in der Besoldung nicht

nieder. Die Notwendigkeit einer weitgehenden öko-
nomischen Unabhängigkeit der Architekten legt die
Tatsache nahe, dass sie mit ihrem privaten Vermö-
gen für ihre Arbeit in Haftung genommen und au-
ßerdem die Honorare erst nach dem Abschluss der
Arbeiten ausgezahlt wurden.

Die Entwurfspraxis in der Antike dokumentiert
sich nur an vereinzelt vorliegenden Funden und
konnte darum bis heute nur in Ansätzen geklärt wer-
den. Bereits die griechische Architektur setzte vor
allem in ihren komplexen Detailformen (Kurvatu-
ren, Eckkonflikt) hohe intellektuelle Abstraktions-
leistungen voraus, die größtenteils durch zeichneri-
sche Vorarbeiten unterstützt wurden. Für die Festle-
gung von Detailformen und -dimensionen dienten
Ritzzeichnungen in Originalgröße, die sich in eini-
gen Beispielen erhalten haben.12 Aus der römischen
Antike erhaltene Ritzungen in Wand und Bodenflä-
chen dienten sicherlich dem gleichen Zweck.
Grundrissabbildungen in  verkleinertem Maßstab,
die als Ritzungen in Marmorplatten und Mosaiken
erhalten sind, wird dagegen keine Funktion im Pla-
nungsprozess zugesprochen; man deutet sie viel-
mehr als repräsentative Darstellungen (Abb. 2). Ent-
würfe wurden zumeist auf Papyros erarbeitet, so
dass aufgrund der geringen Dauerhaftigkeit dieses
Trägers keine Beispiele erhalten, sondern nur durch
schrift liche Überlieferungen bekannt sind. Auf ein
weit entwickeltes Planzeichnungswesen deutet
auch hin, dass Vitruv in seinem Traktat bereits
Grund  riss, Aufriss und Perspektive unterschied,13

und damit bereits alle heute noch üblichen Zeich-
nungsarten erwähnte. Auch wenn hauptsächlich
Grundrisszeichnungen erhalten sind, lassen Einzel-
beispiele von Ansichtsdarstellungen und perspekti-
vische Abbildungen, die allerdings zumeist nicht im
Planungszusammenhang stehen, vermuten, dass Vi-
truv hier die gängige Praxis beschrieb und sich die
Entwurfsarbeit aller Darstellungsarten bediente.
Dreidimensionale Modelle, deren Existenz litera-
risch und durch Bauabrechnungen belegt ist, haben
sich jedoch nicht erhalten.

Die Anwendung aller Entwurfsmittel kann als
Hinweis darauf gelten, dass sich der Beruf des Ar-

12 Z. B. am 313 v. Chr. begonnenen Apollo-Tempel in Didyma.
13 Vitruv: Buch I, II, 2. Vitruv definiert Ichnographia als den unter »Verwendung von Lineal und Zirkel in verkleiner-

tem Maßstab ausgeführten Grundriß, aus dem (später) die Umrisse der Gebäudeteile auf dem Baugelände genom-
men werden«; Orthographia als »das aufrechte Bild der Vorderansicht und eine den Maßstäben des zukünftigen
Bauwerks entsprechende gezeichnete Darstellung in verkleinertem Maßstab« und Scaenographia als die »per-
spektivische (illusionistische) Wiedergabe der Fassade und der zurücktretenden Seiten und die Entsprechung
sämtlicher Linien auf einen Kreismittelpunkt«. Zitiert nach Fensterbusch 1976, S. 37 f.
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Rom aus dem 2. Jh. n. Chr., Umzeichnung. – Aus: Mislin
1997, S. 110



chitekten als Vermittler zwischen dem Bauherren
und ausführenden Handwerkern zunehmend als
eigenständige Profession etablierte. Als weiterer
Anhaltspunkt hierfür muss auch der hohe Ent-
wicklungsstand der Bautechnik gesehen werden,
die mit standardisierten Backsteinen, präfabrizier-
ten Bauteilen und Gußmauerwerk (opus cementi-
tium) intensive logistische Vorplanungen beding-
te. Solche Aufgaben wurden auch von speziell da-
für eingerichteten Behörden übernommen. Unter
Augustus entstand z. B. die »cura operum publi-
corum«, die bei staatlichen Bauten für organisato-
rische Aufgaben von der Errichtung bis zur Bau-
unterhaltung zuständig war. Rückschlüsse auf die
hochgradig arbeitsteilige Struktur solcher Abtei-
lungen lässt die zur gleichen Zeit gegründete
»cura aquarum« zu, die über einen umfangreichen
Personalstamm aus Bau- und Verwaltungsbeam-
ten verfügte.

Administrationen dieser Art wurden jedoch
hauptsächlich bei der Durchführung bedeutender
Projekte aktiv und die große Menge der alltäglichen
Bauvorhaben ist auch in der Spätphase des römi-
schen Imperiums ohne Beteiligung von Architekten
ausgeführt worden. Ein wesentlicher Teil der römi-
schen Architektur ist somit auch weiterhin durch die
Anonymität ihrer Urheber gekennzeichnet, und für
heutige Forschungen nur schwer zugänglich.

Mittelalter
Das Bauen im Mittelalter wurde lange als ein kol-
lektiv ablaufender Prozess gedeutet, dem die Bau-
meister untergeordnet waren. Dass diese Vorstel-
lung vom anonymen Entwerfer, der allein in seinem
Werk aufging, relativiert werden muss, belegt allein
die große Zahl namentlich überlieferter Werkmeis-
ter. Neuere Forschungsergebnisse kristallisieren zu-
nehmend heraus, dass der mittelalterliche Baumeis-
ter weder nur ein biederer Handwerksmeister war,
noch mit dem modernen freischaffenden Architek-
ten verglichen werden kann.

Die Annäherung an ein realitätsnahes Bild vom
mittelalterlichen Baumeister wird jedoch durch eine
uneinheitliche Verwendung der Titularien in den
überlieferten Quellen bedeutend erschwert. Grund-
sätzlich unhaltbar ist die Gleichsetzung des in den
Quellen genannten »architectus« mit unserem heu-
tigen Architektenbild, da diese Titulierung auf den
Werkmeister wie auch den Bauherren angewendet
wurde. Eine genaue Abgrenzung ist somit oftmals

nicht fehlerfrei möglich und hat in der Forschung
auch bereits zu Fehlinterpretationen geführt. Zum
Ende des Frühmittelalters wird diese Bezeichnung
für einen Baumeister jedoch nur noch selten ver-
wendet. Statt dessen wird dieser als Werkmeister
(magister operis), Steinmetz (lapicida), Maurer
(cae mentarius) oder auch Zimmermann (carpenta-
rius) bezeichnet. Eine weitere Verunklarung wird
dadurch hervorgerufen, daß die Baumeister auch
mit Titularien bezeichnet wurden, die parallel eben-
falls für Beschäftigte der Bauadministration galten.
So wurde der erste Kölner Dombaumeister Gerhard
(gest. vor 1271) als »rector fabricae« tituliert und
Peter Parler (1330–99) in der Inschrift seiner Büste
im Prager Veitsdom als »magister fabricae« be-
zeichnet. Erwin von Straßburg wird auf seinem
Grabstein als »gubernator fabricae« und Matthäus
Ensinger (um 1390–1463) auf seinem Grabmonu-
ment im Ulmer Münster als »Kirchenmeister« be-
zeichnet. Im Gebiet der Backsteingotik ist für den
Baumeister darüber hinaus auch die Bezeichnung
»murator« (Maurer) gebräuchlich.

Der Bauherr wird in den Quellen ebenfalls als
»architectus« bezeichnet; das früheste Vorkommen
dieser Bezeichnung findet sich im Abtskatalog von
Fulda, in dem Abt Ratger (802–817) als »sapiens ar-
chitectus« bezeichnet wird. Da neben kommen aber
auch die Titulierungen Gründer (fundator), Erbauer
(constructor), Wiederherrsteller (reparator) oder
Weihenden (dedicator) vor. Obwohl seine Betei -
ligung am Bau häufiger auch aktiv umschreiben ist
(fecit, aedificavit, construit, decoravit, ornavit, res-
tauravit), sind dadurch keine konkreten Anhalts-
punkte über den Grad seines Einflusses auf die Ge-
staltung des Bauwerkes gegeben. Es ist jedoch
wahrscheinlich, dass der Bauherr Einfluß auf den
Bautyp, das Raumprogramm, die Raumkomposi -
tion sowie die Festlegung der Abmessungen bis zur
Aufteilung des Grundrisses genommen und die
Bauleute ausgewählt hat, womit er die typologische
und künstlerische Gestaltung des Bauwerkes nach-
haltig bestimmte.

Gesteigert wird die unklare Abgrenzung der ver-
schiedenen Positionen noch dadurch, daß auch für
den Bauverwalter, dessen Aufgaben zumeist in der
Organisation des Baubetriebes sowie der Finanzver-
waltung lagen, und der damit kein Baufachmann zu
sein brauchte, ähnliche oder gleiche Titularien (ope-
rarius, rector, procurator, magister fabrica, magister
operis) verwendet wurden.
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Unsicherheit besteht auch hinsichtlich der genau-
en Aufgabendefinition der Baumeister. Seit den
Schriften des Augustinus (354–430) wurde der Ar-
chitekt zumeist als Meister des Quadriviums –
Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie – be-
zeichnet und eindeutig vom Handwerker abge -
hoben. Dagegen bezeichnete der Erzbischof von
Mainz, Hrabanus Maurus (780–856), in seiner
Schrift »De universo« die Baumeister als Maurer
(caementarii), die die Fundamente anlegen, und
weist ihnen damit eindeutig auch handwerkliche
Aufgaben in der Bauausführung zu. Diesem steht
jedoch wiederum eine Äußerung des Dominikaner-
mönchs Nicolaus de Byard von 1261 entgegen:
»Die Maurermeister, Meßstab und Handschuhe in
den Händen, sagen zu den anderen: Schlage mir

dieses, und sie arbeiten nicht; dennoch erhalten sie
höheren Lohn …«.14 Durch diese widersprüchli-
chen Aussagen wird eine eindeutige Abgrenzung
zwischen den Aufgaben der Planung und der
 Ausführung schwierig. Wahrscheinlich vereinte der
mittelalterliche Baumeister die Funktionen eines
 Architekten, eines Bildhauers und eines Bauhand-
werkers in sich. Seine Aufgabe bestand in der
 Zusammenführung der Einzelleistungen am Bau,
die die Fähigkeit voraussetzte, aus dem gegebenen
Raumprogramm eine konkrete Lösung zu erarbei-
ten und deren Ausführung durch das Ausstecken des
Grundrisses auf der Baustelle vorzubereiten. Hie-
raus erklären sich auch die Attribute des Baumeis-
ters im Mittelalter. Zumeist waren diese das Winkel-
maß und der Zirkel und damit Werkzeuge, die für
den Aufriss aber auch zum Aufschnüren des Grund-
risses auf dem Bauplatz gebraucht wurden (Abb. 3).
Ein weiteres Aufgabengebiet der Baumeister war
die Anfertigung der Schablonen zur Herstellung von
Detailformen. Sie gehörte zu den vertraglich fixier-
ten Aufgaben des leitenden Werkmeisters, wogegen
das Anreißen der Steine Aufgabe des Poliers oder
des Steinmetzen war. Ab der Spätgotik lässt sich
eine Zunahme der getrennten Vergabe von Ent -
wurfs anfertigung und Bauausführung beobachten.
So wurde beim Bau des Chores von St. Lorenz in
Nürnberg 1458 der ausführende Polier Hans Paur
von Ochsenfurt vertraglich an Anweisungen des
Meisters Konrad Roritzer (gest. um 1475) gebunden
und der Turm der Pfarrkirche von Bozen wurde
nach einem Entwurf von Burkhard Engelberg
(gest. 1512) unter der Leitung des Steinmetzen
Hans Lutz (geb. um 1473) errichtet.

Die großen Sakralbauten repräsentierten im Mit-
telalter die schöpferische Tat Gottes und waren von
symbolischen und allegorischen Bedeutungen be-
stimmt. Sie waren selbst Teil der Liturgie und wur-
den als Idealisierung des Salomonischen Tempels
und des Himmlischen Jerusalems interpretiert. Die
zentralen Aufgaben des Baumeisters, das Gründen
(fundare) und Erbauen (aedificare), waren dadurch
wesentlich auch von theologischen Vorstellungen
bestimmt und erforderten weniger einen Entwurf im
heutigen Sinne, als vielmehr die Umsetzung dieser
idealisierenden Idee in eine architektonische Form.
Dabei war die Entwurfstätigkeit strengen geometri-
schen Regeln unterworfen, in denen das Ordnungs-
gesetz der Schöpfung Gottes gesehen wurde. Ge-

14 Zitiert nach Binding 2000, S. 59.
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Abb. 3 König Offa mit seinem Baumeister (rechts),
Buch miniatur aus dem 14. Jh. – Aus: Ricken 1990,
 Frontispiz



gründet war diese Vorstellung auf die Aussage »[…]
du hast alles geordnet mit Maß, Zahl und Gewicht«
des alttestamentarischen Buches der Weisheit,15 die
zum Zentrum des mittelalterlichen Weltbildes wur-
de und damit auch die Architektur dieser Maxime
unterwarf. Die Beherrschung der Geometrie war so-
mit eines der fundamentalsten Elemente der Quali-
fikation eines Baumeisters. Da die praktische Plan-
verwirklichung bei relativ geringem theoretischen
Wissen aber auch durch empirische Erfahrungen
mit dem Material und der Bewältigung von Detail-
problemen geprägt wurde, war die handwerkliche
Befähigung in gleichem Maße bedeutend.

Die weitgehende Fixierung der Raumkompo si -
tion und der Proportionierung durch festliegende
Konventionen erübrigte noch in der frühen Gotik
die zeichnerische Darstellung eines Entwurfes.
Grundlage für die Errichtung auch komplexester
Gebäude war vielmehr die Entwicklung einer Vor-
stellung vom Bautyp und der Dimensionierung im
Geist des Baumeisters (in mente conceptum). Aus
diesem Grund sind Entwurfszeichnungen für das
11. und 12. Jahrhundert nicht zu belegen. Aus-
schließlich Detailformen wurden im Verlauf des
Baufortganges zeichnerisch festgelegt, wofür Ritz-
zeichnungen in Originalgröße dienten. Insgesamt
sind inzwischen 40 solcher Ritzzeichnungen in Eu-
ropa bekannt; das älteste Beispiel ist der um 1250
entstandene Bodenriss einer Blendarkade und eines
Maßwerkfensters in der Kathedrale von Soissons.
Die Notwendigkeit einer zeichnerischen Darstel-
lung der Planung entstand etwa in der ersten Hälfte
des 13. Jahrhunderts im Zusammenhang mit dem
gotischen Gliederbau und der seriellen Vorferti-
gung von Bauteilen. Aus dieser Zeit stammen auch
die ältesten erhaltenen Planrisse wie die Reimser
Palimpseste und die Pläne von Straßburg, Köln
(Abb. 4) und Wien. Erst im 15. Jahrhundert nimmt
die Erwähnung einer »Vysierung« in den Quellen
deutlich zu, die dann eine rechtsverbindliche Werk-
zeichnung bezeichnet und die gestiegene Bedeu-
tung von Planzeichnungen belegt. Als Teil der
Meisterprüfung wurden Planzeichnungen erst in
der Straßburger Meisterstücksordnung von 1516
gefordert.

Neben den insgesamt rund 2 000 bekannten mit-
telalterlichen Rissen sind auch die Lehr- und Mus-
terbücher als Dokument der Entwurfstätigkeit zu
bewerten. Das bekannteste ist das Bauhüttenbuch

des Villard de Honnecourt (tätig 1225–50), das um
1230 entstanden ist (Abb. 5). Beispiele aus der
 Spätgotik sind das 1435 entstandene Musterbuch
Hans Böblingers (1410–82), das 1486 publizierte
»Büchlein von der Fialen Gerechtigkeit« und die
rund zwei Jahre später erschienene »Geometrica
Deutsch« von Matthäus Roritzer (gest. 1492/95) so-
wie das zur gleichen Zeit entstandene »Fialenbüch-
lein« von Hans Schuttermayer.

15 Apokryphes Buch der Weisheit Salomons 11, 21.
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Abb. 4 Fassadenplan F der Westfassade des Kölner
Doms, um 1300.  – Aus: P. Clemens: Der Dom zu Köln.
Düsseldorf 1938. S. 64



Dreidimensionale Modelle sind südlich der Alpen
bereits seit der Mitte des 14. Jahrhunderts im Pla-
nungsprozess verwendet worden. In Nord europa
sind sie dagegen erst seit dem Beginn des 16. Jahr-
hunderts nachzuweisen. Die ältesten bekannten
Beispiele sind die Modelle für den Luginsland-
Turm der Augsburger Stadtbefestigung, die 1514 als
Vorentwürfe angefertigt wurden.

Die spezifisch mittelalterliche Form der Orga -
nisation der Bauarbeiten an den großen Kathedra-
len waren die Bauhütten. Mit klösterlichen Ver-
bänden baukundiger Laienbrüder existierten Vor-
formen bereits seit dem 11. und 12. Jahrhundert;
im 12. Jahr hundert übernahmen jedoch zuneh-
mend weltliche Handwerker die Ausführung der

Bau arbeiten. Ihre volle Ausprägung erreichten die
Bauhütten jedoch erst mit der Gotik. Sie stellten
Werkstattverbände der Steinmetze dar, die nicht
den örtlichen Zünften angehörten und sich in ei-
genständigen Ordnungen zusammenschlossen.
Ursprünglich bezeichnete der Begriff Hütte nur
den überdachten Arbeitsplatz der Steinmetzen, der
als heizbarer Raum die Fortführung der Steinbear-
beitung auch im Winter ermöglichte, und ging im
Laufe der Zeit auf die Steinmetzbruderschaften als
Körperschaften über. Teilweise mit kaiserlichen
Privilegien ausgestattet, konnten sie sich eine rela-
tiv weitgehende Eigenständigkeit gegenüber Lan-
desfürsten und städtischen Magistraten bewahren,
die sich z. B. in der Freizügigkeit ihrer Meister und
Gesellen sowie der eigenen Gerichtsbarkeit able-
sen lässt. Ihre Bedeutung bestand in der Zusam-
menführung der individuellen Leistungen für die
nur durch kollektive Arbeit zu bewältigenden
Großbauten.

Die Hüttenordnungen manifestierten die Pflich-
ten und Rechte des Meisters, des Poliers, der Ge -
sellen und der Lehrlinge sowie die Inhalte und die
Dauer der Ausbildung, das Verhältnis der Hütten
un tereinander und auch die Löhne. Die älteste  be -
kannte Hüttenordnung ist das Regius-Manuskript
aus England von 1390. Daneben haben sich weite-
re Hüttenordnungen erhalten, die aber zumeist
aus dem 15. und 16. Jahrhundert stammen. Für
Deutsch land spielten die Ordnungen von Regens-
burg und Straßburg bedeutende Rollen (Abb. 6),
die auf den Hüttentagen in Regensburg (1459) und
Speyer (1464) erarbeitet wurden.16 Nach der Re-
formation begann mit dem Rückgang der Kirchen-
bauten und durch die zunehmende Kon kurrenz
freier Steinmetzen der allmähliche Rückgang der
Bauhütten, der sich bis zum 18. Jahrhundert hin-
zog.17 Als privilegierte Korporationen wurden sie
jedoch erst im 19. Jahrhundert aufge hoben.

Arbeitsverträge zwischen Bauherren und Werk-
meistern aus dem Mittelalter sind nur in geringer
Zahl erhalten. Die arbeitsrechtliche Situation von
Baumeistern dieser Zeit ist somit nur an Einzelbei-
spielen fassbar, die allgemeingültige Aussagen nur
unter großen Vorbehalten zulassen. Die Kontrakte
enthielten grundsätzliche Regelungen über das zu

16 Weitere bekannte Hüttenordnungen sind die Rochlitzer oder Torgauer (1462), die Tiroler (1480), das Admonter
Hüttenbuch (1480), die Baseler (1497), die Wiener (1564) und die Querfurter (1574).

17 1701 und 1727 erließ der deutsche Reichstag das Verbot, Straßburg als Haupthütte anzuerkennen. 1731 wurde au-
ßerdem die Eigengerichtsbarkeit unterbunden und den Hütten somit die Grundlage ihres Bestehens entzogen.

Architektenberuf und soziale Ordnung18

Abb. 5 Äußerer und innerer Wandaufbau der Kathedrale
in Reims. Bauhüttennbuch des Villard de Honnecourt. –
Aus: R. Hahnloser 1935, Taf. 62



errichtende Gebäude, die Konstruktion sowie die
Vorbereitungen und die Durchführung der Arbeiten.
Besonders herausgehoben formuliert war zumeist
die Verpflichtung zur täglichen Anwesenheit. Bis
zum 15. Jahrhundert erfolgte eine vertragliche Bin-
dung der Werkmeister fast ausnahmslos nur für
 einen Bau. Waren mehrere Bauten Inhalt eines Ver-
trages, wurde dem Baumeister damit auch zugleich
die Position eines Stadtbaumeisters überantwortet,
die zumeist auf Lebenszeit vergeben wurde. Die Be-
soldung erfolgte im Wochen- oder Tagelohn und
wurde durch jährliche Gratifikationen in Form von
Geld, Naturalien oder auch Vergünstigungen sowie
Privilegien ergänzt. In dem 1261 geschlossenen
Kontrakt zwischen der Leitung des Klosters St. Gil-
les und dem Meister Martin de Lonay wurde z. B.
neben einem Tageshonorar in Höhe von elf Solidi
eine jährliche Zahlung von 100 Solidi für ein Ge-
wand und die Berechtigung des Werkmeisters zur
Teilnahme an der Tafel des Abtes mit einer genauen
Auflistung der ihm zustehenden Speisearten und
Mengen festgesetzt. Ähnliche Vereinbarungen ent-
hält auch der 1286 für den Bau der Kathedrale von
Narbonne geschlossene Vertrag. Charakteristisch
sind die Regelungen zur Besoldung und Nebentä-
tigkeit in dem 1253 geschlossenen Vertrag für den
Bau der Kathedrale in Meaux: »Bischof, Dekan und
Kapitel von Meaux […] machen bekannt, daß wir
dem Meister Gautier de Varinfroy […] die Bauar-
beiten unseres Kirchbaues übergeben haben unter
folgenden Verabredungen: er selbst soll für jedes
einzelne Jahr zehn Pfund bekommen, solange wir
und unsere Nachfolger und das genannte Kapitel an
besagter Baumaßnahme zu arbeiten zustande brin-
gen. Und wenn es sich fügt, daß ihn lange oder dau-
ernde Krankheit befällt, so daß er nicht arbeiten
kann, dann soll er die genannten zehn Pfund nicht
erhalten. Ebenfalls soll er drei Solidi für jeden Tag
empfangen, an dem er an besagter Baumaßnahme
arbeitet oder im Dienste der Baumaßnahme ge-
schickt wird, und er soll ohne unsere Erlaubnis kein
anderes Werk außerhalb unseres Bistums anneh-
men. Ferner soll er das Bauholz haben, dem sie kei-
ne Verwendung für die Baumaßnahme zuweisen
können, und darf nicht auf die Baustelle von Evreux
oder an einen anderen Ort außerhalb der Diözese
von Meaux mehr als zwei Monate gehen oder (dort)
verweilen, es sei denn mit Erlaubnis des Kapitels.
Und er ist verpflichtet, sich in der Stadt Meaux auf-

zuhalten, und er schwört, daß er treulich an der
oben genannten Baumaßnahme arbeitet und der
[…] Baumaßnahme treu sein wird«.18

Die Vergabe der Bauarbeiten wurde sehr unter-
schiedlich gehandhabt. Bei städtischen Bauvorha-
ben sind neben pauschalen Ausschreibungen, die an
den günstigsten Bieter vergeben wurden, auch Ak-
kordverträge und im Tagelohn ausgeführte Arbeiten
nachzuweisen. Die kirchlichen Administrationen
bezahlten die Handwerker dagegen zumeist nach
festliegenden Tarifen.

Zeugnisse zum Leben und der wachsenden sozia-
len Wertschätzung der Hüttenmeister mehren sich
ab der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die
 zunehmende Bautätigkeit löste einen steigenden
Bedarf nach erfahrenen Baumeistern aus, deren so-
ziale, aber auch finanzielle Stellung sich dadurch
deutlich verbesserte. Anschaulich wird die damit
ein hergehende zunehmende Hervorhebung einzel-

18 Zitiert nach Binding 2000, S. 58.
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Abb. 6 Siegel der Straßburger Bauhütte von 1524, Um-
zeichnung. – Aus: Scheidegger 1990, S. 45



ner Meister als schöpferische Persönlichkeiten vor
allem durch die im Verlauf des Mittelalters zuneh-
mende Zahl von Baumeisterbildnissen. Bekannte
Beispiele sind z. B. die Büsten von Matthias von Ar-
ras (gest. 1352) und Peter Parler im Prager Veitsdom
(Abb. 7) sowie die Darstellungen Konrad von Ein-
becks in Halle, Ulrich von Ensingens (um 1350–
1419) im Straßburg, Mattheus Böblingers (gest.
1505) in Ulm und Anton Pilgrams (um 1460–1515)
im Wiener Stephansdom (Abb. 8). Die soziale Stel-
lung lässt sich am Meister Gerhard nachvollziehen,
der ab 1248 den ersten Bauabschnitt des Kölner Do-
mes leitete. Neben einem auffällig großen Grund-
stück, das ihm 1257 vom Domkapitel wegen seiner
Verdienste überlassen und von ihm mit einem Stein-
haus bebaut wurde, ist auch weiterer Hausbesitz
nachweisbar und zeugt von einem gehobenen Rang
dieses Hüttenmeisters.

In Anbetracht der inzwischen durch eine intensive
Forschung erarbeiteten Erkenntnisse zum mittelal-
terlichen Baumeister darf jedoch nicht übersehen
werden, dass sich diese zumeist auf herausgehobene
Baumeister beziehen und damit der große Teil der
alltäglichen Architektentätigkeit auch weiterhin un-
geklärt ist.

Renaissance
In der Mitte des 14. Jahrhunderts kam in Italien die
von Gelehrten, Pädagogen und Literaten getragene
literarisch-philosophische Bildungsbewegung des
Humanismus auf. Gegründet vor allem auf das Stu-
dium antiker Literatur, betonte dieser die geistige
Freiheit des Menschen und bahnte damit die Abkehr
von der bedingungslosen Anerkennung der kirchli-
chen Autorität an. Dieser Bruch führte zu einem
neuen Verständnis von Wissenschaft, das sich auch
auf die Architektur auswirkte.

Die akademische Beschäftigung mit den Bauten
der römischen Antike führte zur Wiederentdeckung
der entwerferischen und konstruktiven Möglich -
keiten dieser Epoche und sprengte den Kanon der
mittelalterlichen Architekturformen auf. Aus der
Gleichstellung und später sogar höheren Bewer-
tung der Theorie gegenüber der Praxis resultierte
ein neues Verständnis von Professionalität. Die
Einheit von geometrischem Wissen und handwerk-
lichem Können, die den mittelalterlichen Baumeis-
ter ausgezeichnet hatte, sowie die bis dahin selbst-
verständliche Herkunft des Werkmeisters aus dem
Steinmetzhandwerk begann ab dem 15. Jahrhun-

dert langsam aufzubrechen. Am Ende dieser Ent-
wicklung hatte sich der universelle Baukünstler he-
rausgebildet, der sich als Architekt betätigte, ohne
traditionsgemäß als Steinmetz ausgebildet worden
zu sein; vielmehr kam eine große Zahl der bedeu-
tenden Architekten der Renaissance aus anderen
Berufen. So war z. B. Filippo Brunelleschi (1377–
1446) ein gelernter Goldschmied, Michelozzo
(1396–1472) und Lorenzo Ghiberti (1378–1455)
hatten die Bildhauerei erlernt, Antonio da Sangallo
(1455–1534) war Zimmermann, Donato Bramante
(1444–1514), Raffael (1485–1520) und Baldasare
Peruzzi (1481–1536) kamen aus der Malerei und
Leon Battista Alberti (1404–72) hatte eine weitge-
fächerte akademische Ausbildung durchlaufen.
Das früheste bekannte Beispiel für das Vertrauen in
die Genialität des Künstlers ist die Ernennung des
Malers Giotto (1266/76–1337) zum Dombaumeis-
ter in Florenz im Jahre 1334, die eine prägnante Zä-
sur in der Entwicklung des Architektenstandes dar-
stellt und den Beginn der höheren Wertschätzung
von Wissenschaftlichkeit und Gelehrtheit gegen-
über baupraktischen Erfahrungen deutlich mar-
kiert. Weitere Beispiele dieser Veränderung sind die
um 1420 erfolgte Beauftragung Filippo Brunelles -
chis mit der Ausführung der Kuppel des Domes in
Florenz und die Ernennung des in der Architektur
relativ unerfahrenen Malers Raffael zum Bauleiter
von St. Peter in Rom, dem komplexesten Baupro-
gramm des Jahrhunderts.

Grundlegend für diese Veränderung in der Wert-
schätzung der architektonischen Leistung war die
beginnende wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit der Architektur, die sich in der sprunghaft anstei-
genden Zahl von veröffentlichten Architekturtrakta-
ten dokumentiert. Vor dem humanistisch und natur-
wissenschaftlich geprägten Hintergrund wurden um-
fassende Kunsttheorien entwickelt, die die Archi-
tektur durch die Betonung ihrer Wissenschaftlichkeit
und der ästhetischen Aspekte in eine den übrigen
Künsten gleichwertige Stellung emanzipieren woll-
ten. Am Anfang dieser Entwicklung stand die Entde-
ckung des Vitruv-Kodexes in der St. Gallener Stifts-
bibliothek im Jahre 1415. Dies lenkte das Interesse
auf die römische Architekturtheorie und ließ die Dis-
krepanz zwischen der mittelalterlichen Tradition und
der Auffassung Vitruvs, der den Architekten als uni-
versellen Gelehrten beschrieb, deutlich werden.

Die entscheidenden theoretischen Traktate der
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, sowohl über Ma-
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lerei und Skulptur als auch zur Architektur, stam-
men von Leon Battista Alberti. Bereits in seiner
1436 veröffentlichten Schrift »Delle pittura libri
tre« definierte er neben der Malerei und der Bild-
hauerei auch die Architektur als eine der freien
Künste. Von besonderem Einfluss war jedoch sein
Traktat »De re aedificatoria«, das zwischen 1443
und 1452 entstanden ist. Das Buch I enthält grund-
legende Definitionen an die sich im zweiten und
dritten Buch Ausführungen zu Baumaterialien und
zur Baukonstruktion anschließen. Die Bücher IV
und V befassen sich mit Funktion und Bautypo logie
und die Bücher VI bis IX behandeln Dekor, sakrale,
öffentliche und private Baugattungen sowie die Pro-
portionslehre. Im Gegensatz zu dem formalen Auf-
bau sowie den kategorialen Grundgedanken der
»firmitas« (Festigkeit, Dauerhaftigkeit), »utilitas«
(Nutzen) und »venustas« (Anmut, Schönheit), die
Alberti von Vitruv übernahm, unterscheidet sich
sein Ansatz hinsichtlich der ästhetischen Grundbe-
griffe jedoch fundamental. Die Summe der drei
Hauptkriterien Zahl (numerus), Beziehung (finitio)
und Anordnung (collocatio), bildet für ihn das
Ebenmaß (concinnitas) und damit die Schönheit.
Diesen zentralen Schlüsselbegriff der architektoni-
schen Gestaltung stellte er einem Naturgesetz
gleichwertig dar und muß somit als Begründer des
architektonischen Ideals der Renaissance gelten.
Nach dieser zeichnete sich die Harmonie dadurch
aus, dass in einem Werk kein Detail verändert wer-
den kann, ohne es in seiner Gesamtwirkung zu zer-
stören.

Eine etwas anders gelagerte Ausrichtung hatte die
ab 1537 erschienene Reihe »Regole generali di ar-
chitettura« von Sebastino Serlio (1475–1554), de-
ren wesentliche Zielrichtung die Unterweisung von
Praktikern war. Während der erste veröffentlichte
Band die Säulenordnungen (toskanisch, dorisch, io-
nisch, korinthisch, komposit) abhandelt (Abb. 9),
befassen sich die folgenden Bände mit der antiken
Architektur, der Geometrie und Perspektivlehre,
dem Sakralbau. Das letzte, erst 1575 posthum er-
schienene Buch enthält eine Entwurfssammlung für
Villen und Paläste sowie Ausbaudetails. Mit diesen
Bänden wurde neben einer theoretischen Abhand-
lung zur Architektur erstmalig auch ein brauchbares
Musterbuch vorgelegt, das anwendbare Regeln der
Gestaltung zur Verfügung stellte.

Andrea (di Pietro della Gondola) Palladio (1508–
80) publizierte 1570 sein Traktat »Il quattro libri
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Abb. 7 (oben) Peter Parler, Büste im Triforium des Pra-
ger Veitsdoms. –  Abb. 8 (unten) Anton Pilgram, Büste
in der Treppe der Kanzel im Wiener Stephansdom. – Bei-
de aus: Gerstenberg 1966, S. 45, 208



dell’architettura« (Abb. 10). Das Buch I enthält ne-
ben einer Materiallehre die detaillierte Beschreibung
des Baus eines Hauses vom Fundament bis zum
Dach, allgemeine Vorschriften für Bauvorhaben so-
wie eine Darstellung der fünf Säulenordnungen. Das
zweite Buch gibt Entwurfsbeispiele für Privathäuser
in der Stadt und auf dem Land, Buch III enthält Ent-
würfe für Straßen, Brücken, Plätze und Basiliken.
Das vierte Buch schließlich beschreibt und analy-
siert antike römische Tempel. Im Gegensatz zu den
hauptsächlich theoretisierenden Abhandlungen ver-
suchte Palladio seinen Ästhetikbegriff, dessen
Grundlage die Nachahmung der Natur und ihrer Ge-
setze (imitatrice della Natura) war, weniger verbal
als vielmehr in idealen Entwürfen zu vermitteln. Das
somit sehr praxisorientierte Werk steht damit eben-
falls in der Tradition der Muster bücher.

Neben der regen, hier nur in wenigen Beispielen
dargestellten Publikationstätigkeit wurde der Blick
der Architekten für ihren eigenen Beruf auch durch
praktische Forschungen an den zum Vorbild erhobe-
nen Bauten der römischen Antike geschärft, die in
der Suche nach dem tiefen Verstehen dieser Archi-
tektur motiviert waren. Als einer der Begründer der
historischen Bauforschung kann Filippo Brunelles -
chi angesehen werden, der die römischen Ruinen
aus technologischer, mathematischer und gestalteri-
scher Sicht studierte. Die akademische Auseinan-
dersetzung lässt sich auch an den Untersuchungen
der Proportionen und Bautechnik durch analytische
Aufnahmen von Kapitellen, Basen und Ornamentik
in den Skizzenbüchern Giuliano da Sangallos
(1445–1516) fassen.19 Ein weiteres Beispiel ist die
1519 begonnene Aufnahme des antiken Roms durch
Raffael im Auftrag Papst Leos X. Das Aufmessen
antiker Architektur als Methode zur Erschließung
ist damit ein Markstein für das neue Bewusstsein
der Architekten und belegt die zunehmende Auffas-
sung der Architektur als Wissenschaft.

Wesentlichen Anteil hieran trug die Propagierung
des verstandesgemäß erarbeiteten Entwurfes, die in
weitgehendem Gegensatz zum Mittelalter stand und
die Architektur allmählich in den Rang eines Teilge-
bietes der mathematischen Wissenschaften gelangen
ließ. Da man in ihr ferner das Mittel zur vollkom-
mensten Verwirklichung einer Idee sah, wurde die
Architektur auch mit den Künsten gleichgestellt und
im Laufe der Zeit sogar über diese Künste erhoben.

Damit wurde sie nicht mehr nur als Ergebnis hand-
werklicher Arbeit, sondern als das von künstlerischer
Genialität und akkurater Wissenschaft angesehen.

Auf diese neue Interpretation der Architektur
gründete sich ein zuvor nicht vorhandenes Selbstver-
ständnis der Architekten. Das künstlerische Bestre-
ben wurde zum höchsten Gut und damit der Archi-
tekt selbst zum freien und universellen Künstler, der
den Kompromiss zwischen der göttlichen Idee und
den einschränkenden Umständen der Realität erar-
beitete. Mit dem Beweis der Wissenschaftlichkeit
der Kunst war der Weg geöffnet, sich gegenüber der
mittelalterlichen Tradition der »artes mechanicae«
abzuheben, und durch eine Höherbewertung der ei-
genen Tätigkeit eine neue Stufe der gesellschaftli-
chen Anerkennung zu erringen. Dies führte dazu,
dass sich der Architekt zunehmend als schöpferische
Persönlichkeit neben sein Werk stellte und in der
Hochrenaissance das Werk teilweise sogar hinter die
Persönlichkeit des Baumeisters zurücktrat. Damit
befreiten sich die Architekten endgültig aus ihren
traditionellen Einbindungen und wurden zu bedeu-
tenden und einflussreichen Persönlichkeiten. Neben
der künstlerischen Meisterschaft zog dies oftmals ei-
nen ausgeprägten Unternehmergeist nach sich, der
eines der bezeichnenden Merkmale der Renaissan-
cearchitekten wurde und ihn deutlich von seinen
mittelalterlichen Vorgängern unterscheidet.

Das gesteigerte Selbstbewusstsein doku mentiert
sich auch an den zu dieser Zeit auf kommenden
 Archi tektenbiographien. Eine Lebensbeschreibung
Bru nelleschis erschien bereits 40 Jahre nach dessen
Tod und Ghiberti wie auch Alberti legten sogar Au-
tobiographien vor. Symptomatisch ist in diesem Zu-
sammenhang auch die 1550 veröffentlichte Publi-
kation »Le vite de’piu eccellenti pittori, scultori e
architettori« von Giorgio Vasari (1511–74), die mit
Arnolfo di Cambio, Donato Bramante, Giuliano
und Antonio da Sangallo erstmalig auch Architek-
ten in den Kreis der Künstler aufnahm. 

Der zuvor in seiner sozialen Stellung eher dem
Kunsthandwerk entsprechende Architektenberuf
war in Italien bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts in
seinem neuen Rang fest definiert. Eng verknüpft ist
dieser Wandel mit dem intensiven Kontakt der Ar-
chitekten zu ihren Auftraggebern. Das Mäzenaten-
tum, von dem fast alle berühmten Architekten profi-
tierten, entwickelte sich in der Renaissance zu einer

19 Verschollen aber in ihrer Existenz durch schriftliche Nachrichten belegt sind Skizzenbücher auch von Brunelles -
chi und Alberti.
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der bedeutendsten wirtschaft lichen Grundlagen der
Profession. Die engen Beziehungen zur Kirche und
im Besonderen zu den Päpsten brachten den Archi-
tekten eine immense Erhöhung ihres Ansehens und
ihrer wirtschaft lichen sowie kunstpolitischen Stel-
lung ein. Zugleich trat aufgrund der veränderten ge-
sellschaftlichen Verhältnisse aber auch das Patriziat
als neue Bauherrenschaft auf. Diese neue Situation
stellt eine der wesentlichen Veränderungen für die
Architekten dar, denen sich nun eine Alternative zur
Tätigkeit im Dienst der Kirche bot. Trotz ihrer geho-
benen Stellung und des ausgeweiteten Tätigkeitsfel-
des blieben die Architekten aber finanziell und hin-
sichtlich ihrer Karrieren in prägnanten Abhängigkei-
ten von ihren Förderern.

Die Kenntnisse über die Honorierung einer Ent-
wurfstätigkeit in der Renaissance sind sehr gering,
da die Quellen zumeist erst mit dem Beginn der Bau-
arbeiten einsetzen. Allgemein wird von einer pro-
jektbezogenen Honorierung ausgegangen. Die häu-
fig überlieferten zusätzlichen Schenkungen,

Pfründe vergaben und besoldeten Ehrenämter, die die
normale Besoldung erweiterten, zeugen jedoch er-
neut von einer persönlichen Wertschätzung, wie sie
in diesem Maße zuvor nicht üblich war. Eine Aus-
nahme stellt hier Andrea Palladio dar, der in dem
Grafen Giangiorgio Trissino aus Vicenza zwar einen
Förderer aber keinen Mäzen im eigentlichen Sinne
hatte und darüber hinaus auch keine offizielle Positi-
on bekleidete. Er gilt damit als einer der ersten Vor-
läufer des selbständigen Architekten.

In Italien, dem Ursprungsland der Renaissance,
waren berufsständische Organisationen im Bauwe-
sen bereits im Mittelalter weniger ausgeprägt als in
den übrigen Ländern Europas. Damit bestanden
vergleichsweise geringe traditionelle Verflechtun-
gen, so daß sich die neuen Entwicklungen des Be-
rufsbildes sehr zügig durchsetzen konnten und be-
reits im 14. Jahrhundert Maler und Bildhauer mit
großen Architekturaufträgen betraut wurden.

In Frankreich war die Situation durch eine bedeu-
tend intensivere Einbindung der Baumeister in die
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Abb. 9 Sebastiano Serlio »Regole generali di architettu-
ra«, 1537, die fünf Säulenordnungen. – Aus Kruft 1991,
Abb. 36

Abb. 10 Andrea Palladio »I quattro libri dell’ architettu-
ra«, 1511, Titel. – Aus: Kruft 1991, Abb. 46



seit dem Mittelalter tradierten Verbindungen ge-
kennzeichnet, aus denen sie sich nur langsam he-
rauslösen konnten. Auch weiterhin stiegen haupt-
sächlich traditionell ausgebildete Steinmetze und
Zimmerer in die obersten Hierarchiestufen des Bau-
wesens auf; so z. B. der Maurermeister Gilles le
Breton, der in der Mitte des 15. Jahrhunderts zum
Königlichen Baumeister, tituliert als »architecte«,
ernannt wurde. Die zum Ende des 15. Jahrhunderts
einsetzende Etablierung der italienischen Renais-
sance als Hofkunst Frankreichs war zunächst auch
mit der Berufung italienischer Baumeister verbun-
den. Mit dem 16. Jahrhundert begann jedoch eine
eigenständige, wenn auch an der italienischen Bau-
kunst orientierte, Entwicklung und damit die Aus-
prägung eines souveränen Stils. Neben Charles Vi-
art (gest. 1547) und Pierre Chambiges (gest. 1544),
die als erste französische Architekten eine Studien-
reise nach Italien unternahmen, bildeten sich sehr
schnell herausragende Architektenpersönlichkeiten
aus, die teilweise Begründer bedeutender Architek-
tendynastien wurden. Die bekanntesten sind Phili-
bert de l’Orme (1510–70), Jean Bullant (1510–78),
Pierre Lescot (1510–78) und Jacques Androuet du
Cerceau (1510–84).

Symptomatisch für diese Emanzipation war das
Aufkommen einer eigenen Traktatkultur, die ei-
nen autonomen Stil zu definieren versuchte und
damit ein wichtiges Fundament für eine eigen-
ständige Entwicklung legte. 1567, rund ein Jahr-
hundert nach Alberti, veröffentlichte de l’Orme,
der be deutendste Architekt Frankreichs des 16.
Jahr hunderts, sein insgesamt neun Bücher umfas-
sendes Traktat »Le premier tome de l’architectu-
re« (Abb. 11), das sich auf Themen wie den Bau-
grund, die Bedeutung des Klimas für die Archi-
tektur, die Mathematik und Geometrie, die
Säulenordnungen sowie die architektonischen
Einzelelemente konzentrierte. Vor allem aber deu-
tet die ausführliche Abhandlung der Beziehungen
zwischen Architekt und Bauherren darauf hin,
dass dieses Werk den Versuch des Entwurfes einer
architektonischen Gesamttheorie darstellt. Deut-
lich unterschied de l’Orme zwischen dem theore-
tisch gebildeten und dem nur handwerklich ausge-
bildeten Architekten. Ersterer wurde als Vertreter
und Praktiker einer freien Kunst tituliert, was in
Frankreich zu dieser Zeit neu, in Italien dagegen
bereits seit längerem etablierte Auffassung war.
Die Aufgabe des Architekten beschrieb de l’Orme

als Verbindung der praktischen Erfordernisse mit
den Kenntnissen der wissenschaftlichen Diszipli-
nen und verstand ihn in Analogie zum göttlichen
Schöpfer.

Von bedeutender Relevanz für das Bauwesen
Frankreichs ist die frühe Ausbildung einer zentralen
Bauverwaltung, der l’Administration des bâtiments
royaux, die als gewichtige Institution das architek-
tonische Schaffen stark beeinflusst hat. Bereits
durch Karl V. (reg 1364–80) wurde eine einfache
Struktur installiert, die unter dem obersten Architek-
ten Raymond du Temple (gest. um 1402) einen Per-
sonalstamm aus einem Meistersteinmetz, Notaren
und Steinmetzen aufwies. Ludwig XI. (reg. 1461–
83) führte zusätzlich die Position eines Generalin-
spektors ein, der als Geschäftsführer über dem
Meister fungierte. Nach italienischem Vorbild wur-
de dann unter Karl VIII. (reg. 1483–93) die Position
eines königlichen Beraters eingerichtet, für die an-
fangs ausschließlich Architekten aus Italien ver-
pflichtet wurden. Bis 1505 war Fra Giocondo
(1433–1515) als »Déviseur de bâtiments« angestellt
und François I. (reg. 1515–47) berief von 1517 bis
1519 Leonardo da Vinci (1452–1519) nach Paris.
Ab 1541 wurde Sebastiano Serlio zum königlichen
Architekten ernannt. Unter Henry II. (reg. 1547–59)
wurde 1548 Philibert de l’Orme als Generalinspek-
tor eingesetzt, wodurch erstmalig diese Position mit
der des königlichen Architekten in Personalunion
vereinigt wurde.

In England war die architekturtheoretische Aus-
einandersetzung des 15. und 16. Jahrhunderts in
einzigartiger Weise durch gesellschafts- und staats-
utopische Gedanken geprägt. 1515 veröffentlichte
Thomas More (1478–1535) sein Werk »Utopia«, in
dem u. a. der Idealstadtgedanke eine erste Ausfor-
mulierung fand. Als erstes wirkliches Architektur-
traktat gilt John Shutes (gest. 1563) »First and Chief
Groundes of Architecture« von 1563, das allerdings
hauptsächlich als ein Beispiel der zahlreich veröf-
fentlichten Säulenbücher angesehen werden muss
und kaum über ein Musterbuch hinausgeht. Seit
dem frühen 16. Jahrhundert sind zahlreiche Trakta-
te zur Vermessungskunde und Baukonstruktion pu-
bliziert worden, die auf ein den funktionalen Aspek-
ten zugewandtes Publikationswesen hindeuten. Erst
mit dem Protagonisten Inigo Jones (1573–1652) er-
folgte in England eine unmittelbare Orientierung
der englischen Architektur an italienischen Vorbil-
dern. Jones orientierte sich besonderes an der Archi-
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tektur Palladios, dessen Bauten er in zwei Italienrei-
sen ausgiebig studiert hatte.

In Deutschland setzte die Orientierung an der Re-
naissance erst bedeutend später und dann auch deut-
lich reduziert ein. Die engen Bindungen an die mit-
telalterliche Tradition führten dazu, dass die Bau-
meister zunächst auch weiterhin hauptsächlich dem
Handwerk entstammten. Das Fehlen einer zentral-
staatlichen Macht führte zu einer Dominanz der
Kleinstaaten, wodurch sich der regionale Adel und
die städtischen Bauämter zum wichtigsten Arbeit-
geber der Architekten entwickelte. Die Dienstoblie-
genheiten eines Stadtbaumeisters waren sehr viel-
fältig und konnten z. B. den Straßenbau, die Kanali-
sation, die Vermessung, die Fortifikation sowie die
Kontrolle und Aufsicht über sämtliche öffentlichen
Bauten umfassen. Baumeister in solchen Positionen
waren damit im Sinne der Renaissance Universalis-
ten, nämlich Militär- und Zivilarchitekt, Ingenieur
und Landvermesser und oftmals auch noch Bau -
unternehmer.

Eine eigenständige Architekturtheorie bildete
sich in Deutschland nur langsam aus. Die bedeu-

tendsten Publizisten waren Albrecht Dürer (1471–
1528) und Walter Ryff (gen. Rivius, gest. 1548).
Dürer veröffentlichte 1525 in Nürnberg die »Under-
weysung der messung …« und zwei Jahre später
das grundlegende Werk »Etliche underricht zu be-
festigung der Stett, Schloss und Flecken …«, das
neben der Darstellung neuer Fortifikationstechni-
ken intensiv den Idealstadtgedanken aufgreift. Der
Mathematiker Walter Ryff legte 1548 mit dem
 »Vitruvius Teutsch« eine erste kommentierte
deutschsprachige Vitruvausgabe vor, das den Wert
des handwerk lichen Könnens des Baumeisters noch
stark betonte, andererseits jedoch bereits zuneh-
mendes Gewicht auf die wissenschaftlichen Diszip-
linen Geometrie, Perspektive, Arithmetik und Phi-
losopie legte. Die Publikation bereitete damit in we-
sentlichem Maße den Grund für ein an italienischen
Vorbildern orientiertes Bild der Wissenschaftlich-
keit von Architektur in Deutschland.

Aus der Konzentration der Renaissancearchi-
tekten auf künstlerische und wissenschaftliche
Aspekte resultiert das häufig postulierte Urteil,
dass es ihnen an technischem Wissen gefehlt habe.
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Abb. 11 Philibert de l’Orme »Le premier tome de l’architecture«, 1567, Allegorie vom schlechten und guten 
Architekten. – Aus: Ricken 1990, S. 8, 9



Dies wird u. a. damit zu belegen versucht, dass Mi-
chelangelo (1475–1564) die technischen Probleme
beim Bauen hauptsächlich als Probleme der Ge-
staltung  (di segno) ansah. Die technische Unerfah-
renheit der Renaissance-Architekten darf jedoch
nicht überbewertet werden. Sie waren vielseitig
gebildete Universalisten, und es kann mit Sicher-
heit davon ausgegangen werden, dass sie mit den
technischen Entwicklungen ihrer Zeit vertraut wa-
ren und zumeist reichhaltige Erfahrungen gesam-
melt hatten, bevor sie mit Großprojekten beauf-
tragt wurden. Die Betonung des künstlerischen
Prozesses der entwerferischen Leistung bedingte
jedoch einen neuen Grad der Arbeitsteiligkeit, da
der Architekt als Künstler nicht auch zwangsläufig
zugleich Konstrukteur oder Ingenieur sein musste.
Somit blieb die Architektur auch wei terhin eine
kooperative Leistung, der allerdings zunehmend
durch die Einschaltung von administrativen In-
stanzen geprägt wurde. Hierdurch verwischen die
Grenzen zwischen der Entwurfs urheberschaft, der
örtlichen Bauleitung sowie der allgemeinen Bau-
aufsicht und den Leistungen der Handwerker und
erschweren eine Beurteilung von Einzelleistungen
erheblich. Darüber hinaus führte die Vielzahl der
planenden und auftraggebenden Instanzen zu einer
gegenüber dem Mittelalter abnehmenden Konti-
nuität sowie einer strengeren Trennung von Archi-
tekt und Bauleiter, mit der sich Bauadministra -
tionen immer stärker zwischen den Bauherren und
den Architekten schoben.

Die ausgeprägten Formen der Arbeitsteiligkeit
sowie die Tatsache, dass die Architekten der Re-
naissance häufig an zahlreichen Projekten zur
gleichen Zeit arbeiteten, machten die Gewährleis-
tung der Kommunikation auf der Baustelle zu ei-
ner Schwierigkeit, das im Mittelalter in dieser Art
nicht existent war. Die Notwendigkeit den Ent-
wurf eines Bauwerkes dem Bauherren, den betei-
ligten Gremien aber auch den ausführenden
Handwerkern vermitteln zu müssen, gab der Bau-
zeichnung und dem dreidimensionalen Modell ein
völlig neues Gewicht im Planungsprozess. Wäh-
rend anfangs vor allem Modelle als Medium der
Fixierung einer Planung benutzt wurden, setzte
sich im 15. Jahrhundert die Zeichnung vollends
durch. Spätestens ab der Mitte des 16. Jahrhun-
derts waren maßstäblich verkleinerte Zeichnun-
gen die hauptsächliche Grundlage für die Planung
und Ausführung.

Barock
Das Zeitalter des Barock war in Europa die Epoche
der Gegenreformation mit ihren großen kriegeri-
schen Auseinandersetzungen und der Regierungs-
form des Absolutismus. Die gesteigerten Formen
der höfischen und kirchlichen Repräsentation be-
dingten entsprechend gestaltete Rahmenbedingun-
gen, deren Erschaffung zur zentralen Aufgabe der
bildenden und darstellenden Künste wurde. Eine
zentrale Rolle fiel dabei der Architektur zu, da sie
sich in besonderem Maße eignete, Kulissen für das
»theatrum mundi« zu schaffen. Elementare Bedeu-
tung bekam das Ideal der Schönheit und daraus ent-
wickelte sich die phantasievolle Komposi tion zu ei-
nem der hauptsächlichen Maßstäbe für die Qualität.

Die Entwicklung zu einer plastisch-organischen
Auffassung von Raum und Baukörper, und damit
zum Barock, hatte sich in den italienischen Zentren
Rom, Turin, Genua und Venedig bereits zu einer Zeit
vollzogen, als in Deutschland und England gerade
die Renaissance zum prägenden Stil aufstieg. Im
Profan- und vor allem im Schlossbau übernahm da-
gegen Frankreich die stilprägende Rolle, was vor al-
lem in der modellhaften Ausprägung des Absolutis-
mus seit Heinrich IV. (reg. 1589–1610) und beson-
ders unter Ludwig XIV. (reg. 1643–1715) begründet
ist. In Deutschland war die Entwicklung der Archi-
tektur durch den Dreißigjährigen Krieg weitgehend
unterbrochen; erst zum Ende des 17. Jahrhunderts
kam wieder eine umfangreichere Bautätigkeit auf.
Mit der endgültigen staatsrechtlichen Fixierung des
konfessionellen Gegensatzes im Westfälischen Frie-
den (1648) wurde der weiteren Zersplitterung Vor-
schub geleistet, so dass eine Zentralisierung, wie sie
für die anderen europäischen Länder im Absolu -
tismus kennzeichnend war, ausblieb. Die Anfangs-
phase der Entwicklung einer barocken Architektur-
sprache war darum auch besonders intensiv durch
Orientierungen an auswärtigen Vorbildern geprägt.
Die zum Ende des 17. Jahrhunderts beginnende
Etablierung einer eigenständigeren Architekturprä-
gung manifestiert sich auch an der zunehmenden Tä-
tigkeit einheimischer Architekten. Viele dieser Bau-
meister entstammten auch weiterhin handwerk -
lichen Berufen; Beispiele hierfür sind u. a. George
Bähr (1666–1738), Christoph (1655–1722) und
 Kilian Ignaz Dientzenhofer (1689–1751), Jakob
Prandtauer (1660–1726) und Domenikus Zimmer-
mann (1685–1766). In der Tradition der in der Bild-
hauerei ausgebildeten Architekten standen dagegen
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Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656–1723)
und Andreas Schlüter (1660–1714).

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
der Kunst wurde im Barock zunächst in der Tradi -
tion der Renaissance weitergeführt. Immer deut -
licher prägten sich jedoch Bestrebungen aus, auto -
nome Theorien zur Untermauerung eines eigenen
nationalen Architekturstils zu formulieren. Diese
Versuche stützten sich hauptsächlich auf die Er -
arbeitung von Proportionslehren und Dekorations-
systemen, die in großer Zahl als Säulenbücher
 veröffentlicht wurden. Die seit der Renaissance tra-
dierte Vorstellung, dass die Schönheit der Architek-
tur auf wissenschaftlich begründbaren Zahlenver-
hältnissen beruhe, wurde zunehmend aufgeweicht
und damit die bis dahin feststehenden Proportions-
gesetze relativiert. Es setzte sich eine Subjektivie-
rung durch, die Begriffe wie Geschmack, Gefühl
und Empfindung in den Mittelpunkt rückte und die
Grundlagen der Gestaltung von Sinneswahrneh-
mungen abhängig machte.

Erstaunlicherweise fanden die Neuerungen der
Architektur des Früh- und Hochbarock in ihrem
 Ursprungsland Italien anfangs nur wenig Nieder-
schlag in der theoretischen Literatur. Die meisten 
 publizierten Werke folgten noch weitgehend der Tra-
dition der Renaissance; z. B. das 1615 von  Vincenzo
Scamozzi (1548–1616) veröffentlichte Traktat »L’
idea della architettura universale«, das neben dem
einleitend dargestellten Rang der Architektur als Wis-
senschaft, die Ausbildung des Architekten, die geo-
graphischen und topographischen Bedingungen der
Architektur, private und öffentliche Bauten, Sakral-
bauten, Säulenordnungen, Baumaterialien, den Bau-
vorgang und den Ausbau sowie die Erhaltung und
Renovierung von Bauten zum Inhalt hat. Eine Ände-
rung markierte erst das zweibändige Werk »Ar chi -
tettura civile« von Guarino Guarini, das als einzige
italienische Architekturtheorie des 17. Jahrhunderts
mit grundlegendem Charakter bezeichnet worden
ist.20 Für Guarini wurden vor allem Gesichtspunkte
der Konstruktion (sodezza) und Funktionalität (dis-
tribuzione) ausschlaggebend.  Außer dem betonte er,
daß ohne Berücksichtigung der an den individu ellen
Gewohnheiten und landestypischen Aus prägungen
orientierten Nützlichkeit (utilità) eine Schönheit von
Architektur nicht zu erreichen sei.

Mit diesen Äußerungen kam er den französischen
Autoren des 17. Jahrhunderts sehr nahe, die die ele-

mentaren Neuerungen der Architekturtheorie des
Barock erarbeiteten. Dies unterstreicht die führende
Rolle Frankreichs für die Entwicklung der barocken
Architektur deutlich. Grundlegend war der zwi-
schen 1675 und 1683 herausgegebene »Cours d’ar-
chitecture« von François Blondel (1617–86); ein
fünfteiliges Skript seiner Vorlesungen an der Acadé-
mie Royale. Mit der zentralen Aussage, dass die
Entwicklung der Architektur nicht abgeschlossen
und das Ziel des architektonischen Schaffens eine
Weiterent wicklung der tradierten Formen und damit
die Überwindung der antiken Vorbilder sei, wurde
Blondel zum Exponenten einer neuen Architektur-
auffassung. Teilweise in direkter Auseinander -
setzung mit den Ansätzen Blondels formulierte
Claude Perrault (1613–88) eine eigene Architektur-
theorie, die er in einer kommentierten Vitruvüber-
setzung (1673) und einer Säulenlehre (1683) ver -
öffentlichte. Er wies die in der Renaissance zur
 Maxime erhobene Analogie der Architektur zum
menschlichen Körper zurück und sah die Architek-
tur eigenen Regeln und Proportionen unterworfen,
die sich in der Funktion des Baues begründeten. Da-
mit wurde die Funktionalität (usage) erstmalig zu
einer ästhetischen Prämisse erhoben, die aber wei-
terhin neben Dauerhaftigkeit (solidité), Hygiene
(salubrité) und Bequemlichkeit (commodité) ge-
stellt blieb. Germain Boffrand (1667–1754) stellte
dann den Begriff des guten Geschmacks (bon
 goûte) an zentrale Stelle seines 1745 erschienenen
»Livre d’architecture«, den er im Gegensatz zur
Mode als objektiv be legbar und damit dauerhaft an-
sah. Erstmals systematisierte er auch den Begriff
des Individualcharakters (caractère), nach dem ein
Bau außen wie innen die Eigentümlichkeit des Er-
bauers ausdrücken und ablesbar machen sollte. Die-
ser Ansatz blieb während des gesamten 18. Jahrhun-
derts und auch bis in das 19. Jahrhundert hinein eine
der gültigen Architekturauffassungen.

In Deutschland wurden in der Zeit des Barock nur
wenige architekturtheoretische Werke mit grundle-
genden Ansätzen publiziert; die Mehrzahl der Trak-
tate ist außerdem eindeutig auf praxisrelevante In-
halte ausgerichtet. Zwischen 1628 und 1641 veröf-
fentlichte Joseph Furttenbach d. Ä. (1591–1667)
vier Bände, in denen die Architectura civilis, univer-
salis, recreationes und privata behandelt wurden
und damit ein Kompendium aller Aufgabenbereiche
der Architektur darstellen. Ähnlich konzipiert war

20 In einer vollständigen Ausgabe wurde dieses Traktat jedoch erst 1737 publiziert.
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auch die 1699 erschienene »Vollständige Anwei-
sung der Civil-Bau-Kunst« von Nicolaus Goldmann
(1611–65), die nach dessen Tod von Leonhard
Christoph Sturm (1669–1719) herausgegeben wur-
de. Nicht als verbal abgefasste Theorie, sondern in
Form eines aufwendig gestalteten Stichwerkes er-
schienen zwischen 1711 und 1716 die drei Teile des
»Fürstlichen Baumeisters …« von Paul Decker
(1677–1713), in denen phantasievolle Entwürfe
nach der Art eines Musterbuches einem höfischen
Publikum zugänglich gemacht wurden. An die pro-
fessionelle Leserschaft richteten sich dagegen die
von 1744 bis 1748 durch Johann Friedrich Penther
(1693–1749) vorgelegten vier Bände der »Ausführ-
liche Anleitung zur Bürgerlichen Baukunst«. Der
Schwerpunkt des Inhaltes lag auf der umfangrei-
chen Darstellung praktischer Belange, wogegen die
theoretischen und ästhetischen Äußerungen größ-
tenteils aus der bestehenden Traktatliteratur über-
nommen wurden. Der »Entwurff einer Historischen
Architectur«, der 1721 von Johann Bernhard Fi-
scher von Erlach (1656–1723) veröffentlicht wurde,
ist als ein erster Ansatz zur Ausformulierung einer
Geschichte der Architektur zu verstehen.

Die englische Architekturtheorie zeichnete sich –
wie auch bereits in der Renaissance – durch eine au-
ßergewöhnliche Progressivität aus. Francis Bacon
(1561–1626) vertrat in seinen ab 1597 veröffent-
lichten Essays z. B. die These: »[…] Houses are
built to live in, and not to look on; therefore let use
be preferred before uniformity, except where both
may be had. […]«.21 Damit stellte er funktionale
Aspekte vor die ästhetischen und lehnte außerdem
strenge Gestaltungsregeln und geometrische Pro-
portionsgesetze ab. Gemeinsam mit Sir Henry Wot-
ton (1568–1639), der in seinen »Elements of Archi-
tecture« von 1624 ähnliche Ansichten vertrat, ist er
damit ein Vorreiter dieser sachlich begründeten Ar-
chitekturauffassung. Im Laufe des 18. Jahrhunderts
nahm die englische Traktatliteratur wegen dieser
weitsichtigen Ansätze eine bedeutende Stellung in
Europa ein. Da sie weit über alle anderen Regelbü-
cher hinausgingen wurden z. B. die Schriften von
Sir Christopher Wren (1632–1723) wesentlich.
Wren leitete nach dem Brand von 1666 die Wieder-
aufbauplanung Londons und prägte mit seinen Bau-
ten den Barock in England. In seinem ersten Tract
vertrat er z. B. folgende Ansicht: »Architecture has

its Political Use; public Buildings being the Orna-
ment of a Country; it establishes a Nation, draws
People and Commerce«.22 Obwohl er mit der Gül-
tigkeit von ewigen Prinzipien in der Architektur
 gewissermaßen das Bestehen eines Naturgesetzes
anerkannte, wendete er sich zugleich gegen die
 regelhafte Festsetzung der Proportionen von Säu-
lenordnungen. Er verglich die Architektur mit einer
Sprache, deren Beherrschung zuerst die Kenntnis
der Grammatik voraussetzt, dann aber eine indivi-
duelle Anwendung ermöglicht. Zwischen 1715 und
1725 gab Colen Campbell (1676–1729) die drei
Bände des »Vitruvius Britannicus« heraus, die als
wichtigste kontemporäre Publikation des eng -
lischen Palladianismus gilt.

Vor dem Hintergrund dieser theoretischen Refle-
xion hatte sich das seit der Renaissance entwickelte
Bild von der Architektur als Kunst und Wissenschaft
im Barock weiter gefestigt und europaweit etabliert.
In den Vordergrund trat nun jedoch die von der Per-
son des Architekten abhängige Formensprache und
begründete eine neue Bewertung des Individualstils.
Mit der Erhebung der Schönheit zum zentralen Ge-
staltungsprinzip definierte sich der Architekt zuneh-
mend als deren Schöpfer, was die Entwurfsleistung
in eine höhere Wertigkeit hob. Die Entwicklung vom
Baumeister zu einem der künstlerischen Kreativität
verpflichteten Individuum erreichte damit einen ers-
ten Abschluss und ging konsequenterweise auch mit
der Herauslösung der Bauschaffenden aus den tradi-
tionellen Zunftverbänden einher.

Das Repräsentationsbedürfnis der zentralen, aber
auch der regionalen Hofhaltungen, das sich vor al-
lem auch auf die baulichen Anlagen konzentrierte,
brachte den Architekten eine bedeutende Steigerung
ihrer Anerkennung ein. Mit der Erhebung der Archi-
tektur zum Mittel des Ausdrucks der Souveränität
wurde die Beschäftigung mit ihr zu einer standesge-
mäßen Tätigkeit und theoretischer sowie prakti-
scher Unterricht in diesem Bereich gehörte zum In-
halt jeder angemessenen Ausbildung junger Adli-
ger. Hiermit öffnete sich den Architekten ein
direkter Kontakt zu ihren Auftraggebern. Bekannte
Beispiele hierfür sind Wolf Caspar von Klengel
(1630–91), der August den Starken in der Architek-
tur unterrichtete, sowie Johann Bernhard Fischer
von Erlach, der seine Karriere am Wiener Hof als
Erzieher des Kronprinzen in architectura civilis be-

21 Zitiert nach Kruft 1991, S. 258.
22 Zitiert nach Kruft 1991, S. 263.
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gann. Zunehmend wurde der Architekt damit zum
vertrauten Mitarbeiter der Landesfürsten für die
Verwirklichung ihrer architektonischen Träume,
was ihm die höchste soziale wie auch materielle An-
erkennung einbrachte und ihn zu einem gehobenen
Mitglied der höfischen Hierarchie machte.

In teilweisem Gegensatz zu diesem herausge -
hobenen Rang steht jedoch die Einbindung der
 Architekten in die Institutionen der staatlichen Bau-
administrationen, die sie als Beamte in den Staats-
apparat einordnete. Mit der Etablierung der zentrali-
sierten Landesverwaltungen und einer zugleich
stark ansteigenden Bautätigkeit entwickelten sich
solche Bauverwaltungen überall zu tragenden Insti-
tutionen des Bauwesens. In Frankreich wurde die
bereits seit der Renaissance bestehende zentrale
Bauverwaltung unter Ludwig XIV. personell bedeu-
tend aufgestockt und durch eine weitere interne
Hierarchisierung umstrukturiert. Für die oberste Fi-
nanzaufsicht, die bis dahin Aufgabe des leitenden
Architekten gewesen war, wurde vom König 1664
der Finanzminister Jean-Baptiste Colbert (1619–
83) als Generalinspektor eingesetzt. Dem königli-
chen Architekten, das Amt bekleidete von 1654 bis
1670 Louis le Vau (1612–70), wurden vier weitere
Architekten unterstellt.23 Die Leitung der militäri-
schen Bauverwaltung wurde ab 1666 dem Fes-
tungsbaumeister Sebastian le Prestre Marquis de
Vauban (1633–1707) übergeben.

Auch im deutschsprachigen Raum sind die Kar-
rieren vieler der großen Architekten des Barock mit
den staatlichen Bauadministrationen verbunden. In
Wien standen z. B. Architekten wie J. B. Fischer von
Erlach und J. L. Hildebrandt (1668–1743) als kaiser-
liche Hofingenieure an der Spitze des Bauwesens
und waren damit neben der Entwurfstätigkeit auch
mit verwaltungstechnischen Aufgaben betraut.
Ebenso war Balthasar Neumann (1687–1753) als
»premier« Architekt und Baudirektor (seit 1719) so-
wie als Festungsbaumeister in Bamberg (seit 1729)
eng in die verschiedenen Zweige der Bauver waltung
eingebunden und durchlief zugleich noch die militä-
rischen Ränge. Als weiteres Beispiel gilt  Matthäus

Daniel Pöppelmann (1662–1736), der in Dresden
eine Karriere vom Baukondukteur zum Oberland-
baumeister absolvierte.

Seit dem 17. Jahrhundert wurden Bauadministra-
tionen zunehmend auch in kleineren Territorien aus-
gebildet. Neben den städtischen Bauämtern  bildeten
sich überall grundsätzlich ähnliche Strukturen aus,
die mit Hofbauämtern, Landbauverwaltungen, kon-
sistorialen Bauverwaltungen und militärischen Inge-
nieurcorps die verschiedenen Arbeitsbereiche ab-
deckten. Damit setzte sich eine arbeitsteilige Struk-
tur durch, die die entwerferische Tätigkeit, die
Bauleitung und die Verwaltung in einem bis dahin
nicht gekannten Maße aufgliederte.

Als mustergültig für die Bauverwaltung eines
deutschen Territoriums gilt die kursächsische Bau-
administration, die in ihren Grundzügen bereits im
16. Jahrhundert entwickelt war. In der zweiten Hälf-
te des 17. Jahrhunderts erfolgte mit der Installation
des Oberbauamtes eine erste Differenzierung der
Struktur, die 1718 noch weiter untergliedert wur-
de.24 Dieser Verwaltungsapparat überwachte und
leitete die Bautätigkeit des gesamten Landes und er-
fuhr erst 1815 durch eine Trennung der Aufgaben-
bereiche des Hof- und des Landbauwesen sowie
eine Ausweitung der Zuständigkeit auf baupolizeili-
che Aufgaben eine Anpassung an die veränderten
Bedingungen.

In Kurhannover bestand eine administrative Tren-
nung der Bereiche des Hof- und des Landbauwesens
unter der Oberaufsicht der Kammer seit dem Ende
des 17. Jahrhunderts. Für die zentrale Hofbauver-
waltung war seit Anfang des 18. Jahrhunderts das
Direktorium der Hofbau- und Gartensachen zustän-
dig, das 1797 von einem von der Kammer unabhän-
gigen Oberhof- und Gartendepartement abgelöst
wurde. Erst 1831 erfolgte mit der Übergabe des Auf-
gabenbereiches an das Oberhofmarschallamt eine
grundsätzliche Veränderung dieser Organisations-
struktur. Das Landbauwesen wurde im Zusammen-
hang mit der Personalunion Hannovers mit England
1714 vollständig der Kammer unterstellt, der ge-
meinsam mit dem Geheimen Rat weitreichende Ent-

23 Diese waren: François Mansart (1598–1666), Pierre Le Muet (1591–1669), François d’Orbay und François le Vau.
Der Nachfolger Mansarts wurde ab 1666 Claude Perrault (1613–88).

24 Als Oberinspektor der Zivil- und Militärgebäude und damit Leiter des Bauwesens fungierte ab 1672 Wolf Caspar
von Klengel (1630–91). Nachdem 1691 die Oberaufsicht über das Zivilbauwesen Johann Georg Starcke (um
1640–95) übergeben worden war, wurde 1695 Graf August Christoph von Wackerbarth wiederum mit der Leitung
des gesamten Bauwesens beauftragt. Mit einer weiteren Differenzierung wurde die Leitung des Bauamtes in der
Folge auf Johann Friedrich Karcher (1650–1726), Zacharias Longelune 1669–1748) und Matthäus Daniel Pöppel-
mann verteilt. Erst nach dem Tod Karchers trat Pöppelmann 1711/18 in eine leitende Position.
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scheidungsbefugnisse übergeben wurden. 1779 er-
folgte mit der Einteilung des Landes in drei Land-
baudistrikte eine erste Strukturierung regionaler Zu-
ständigkeiten, die 1787 nochmals verfeinert wurde.
In dieser Organisationsform bestand die kurhanno-
versche Landbauverwaltung bis zum Anfang des
19. Jahrhunderts. Daneben existierte unter der
Kriegskanzlei eine eigenständige militärische Bau-
verwaltung und ab 1755 wurde auch der Aufbau ei-
ner konsistorialen Bauadministration begonnen.

Die Ausdifferenzierung dieser Verwaltungshie-
rarchien, die sich in ähnlichen Formen für weitere
deutsche Territorien belegen lassen, muss neben der
Manifestierung zentralstaatlicher Lenkungsabsich-
ten auch als Reaktion auf eine zunehmende Bautä-
tigkeit verstanden werden. Hierin eröffnete sich für
Architekten ein umfangreiches Arbeitsfeld im Be-
reich der Alltagsarchitektur, das in der bisherigen
Architekturgeschichtsforschung weitgehend ver-
nachlässigt worden ist, obwohl die Zahl der hier
 beschäftigten Baumeister die der berühmten Archi-
tektenpersönlichkeiten um ein Vielfaches über-
steigt. In Kurhannover waren z. B. während des 17.
und 18. Jahrhunderts in den verschiedenen Hierar-
chiestufen der Hof- und Landbauverwaltung rund
80 beamtete Baubedienstete tätig. Mit Ingenieur-
bauten, landwirtschaftlichen Nutzgebäuden, Bauten
für die Landesverwaltung, kirchlichen Bauaufga-
ben, Produktions- und Gewerbebauten aber auch
fortifikatorischen und stadtplanerischen Arbeiten
sowie der Kartographie deckten sie die gesamte
Breite der architektonischen Aufgabengebiete ab
und absolvierten außerdem zumeist ein äußerst um-
fangreiches Arbeitspensum. Beispielhaft sei hier der
kurhannoversche Oberlandbaumeister Otto Hein-
rich von Bonn (1703–85) angeführt: In seiner knapp
50-jährigen Dienstzeit hat er das gesamte Spektrum
der Bauaufgaben – von der Dorfkirche bis zum
Kleinviehstall – bearbeitet, und noch heute lässt
sich, trotz mehrerer Archivalienverluste, ein Œuvre
von über 1000 Projekten nachweisen. Ähnlich um-
fangreiche Werke lassen sich für die meisten dieser
Baubeamten belegen und damit kann deren bestim-
mende Auswirkung zumindest auf die regionale Ar-
chitektur nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Das regionale Bauwesen rückt jedoch nur allmäh-
lich in das Blickfeld der architekturhistorischen For-
schung,25 so dass Erkenntnisse zur alltäglichen Ar-
beitssituation der Architekten des Barock – die gera-

de hier erschlossen werden können – nur lückenhaft
vorliegen. In der Entwurfspraxis hatte sich die maß-
stäbliche Zeichnung als gängige Planungsgrundlage
auch bei kleinen Bauvorhaben durchgesetzt. Die Ge-
nehmigung  einer Baumaßnahme erfolgte zumeist
auf Grundlage einer einfachen Entwurfszeichnung,
die üblicherweise auch als Unterlage für die Bauaus-
führung diente (Abb. 12). Spezielle Ausführungspla-
nungen sind auch bei umfangreicheren Projekten nur
selten zu belegen; im Allgemeinen wurden notwen-
dige Detailplanungen vor Ort durch die Handwerker
oder bauleitende Kondukteure angefertigt. Eine ver-
breitete Nutzung von Modellen setzte sich etwas
später durch und kann in Norddeutschland erst ab
der Mitte des 17. Jahrhunderts nachgewiesen wer-
den. Die Modelle dienten aber weniger der Ent-
wurfsentwicklung als vielmehr zur Veranschauli-
chung der Entwurfsidee gegenüber dem Bauherren.
Außerdem wurden sie als Hilfe für die Entschei-
dungsfindung durch Gremien aus Baulaien oder als
Muster komplexer Baudetails für die ausführenden
Handwerker angefertigt.

Bei der Bauausführung hatte sich die getrennte
Vergabe von Planung und Bauaufsicht als übliche
Praxis durchgesetzt. Mit der Beaufsichtigung von
Bauarbeiten wurden zumeist Kondukteure oder
sachverständige Beamte der Landesverwaltung be-
auftragt. Der planende  Architekt wurde hierfür da-
gegen nur noch bei komplexeren Bauaufgaben
(z. B. Wasserbauten) herangezogen. Außerdem ver-
suchten die Bauadministrationen das Entrepreneur-
wesen zu forcieren, durch das die Verantwortlich-
keit für die Ausführung der Bauten in die Hände des
Unternehmers gelegt werden konnte. Die Beschaf-
fung der Massenbaustoffe lag bei staatlichen Bau-
vorhaben in den Händen der Bauverwaltungen und
wurde von den Baumeistern organisiert. Diese tra-
fen auch die Auswahl der Handwerker, mit denen
die Gewerke kontraktiert wurden. Die Handwerker-
löhne waren dabei festgeschrieben und wurden be-
reits im Stadium der Planung vom Architekten end-
gültig berechnet; Ausschreibungen fanden im Re-
gelfall nicht statt.

Die Besoldung der im Staatsdienst beschäftigten
Land- und Hofbaumeister erfolgte mit einem jährli-
chen Fixum, das durch vereinzelte Sonderzulagen,
z. B. für die Unterhaltung eines Reisewagens oder
die Anstellung eines Zeichners, oder durch indivi -
duelle Gratifikationen ergänzt werden konnte. In

25 Arbeiten dazu u. a.: Rauterberg 1971, Hassler 1985, Amt 1999.
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Kurhannover betrug das Gehalt
eines Oberlandbaumeisters bis
zur Mitte des 18. Jahrhunderts
rund 400 Reichstaler und stieg
bis zur Jahrhundertwende bis auf
durchschnittlich 800 Reichs taler
an.26 Die hierarchische Struktur
der Bauadministrationen ist in
den Besoldungen deutlich ables-
bar, so lagen die Verdienste der
Landbaumeister deutlich unter
denen der Oberlandbaumeister
und Kondukteure waren sogar
oftmals über längere Dauer un-
entgeldlich tätig.

Die Notwendigkeit, Nach-
wuchs für solche Bauadminis-
trationen heranzubilden, be-
stimmte im 18. Jahrhundert das
Aufkommen neuer Ausbil-
dungskonzeptionen. Im Verlauf
dieser Entwicklung wurde die
akademische Ausbildung, die
noch im 17. Jahrhundert hauptsächlich von den
Kunstakademien wahrgenommen worden war, den
neuen Ansprüchen  angeglichen und institutionali-
siert. Im Zusammenhang mit dem Wettbewerb zum
Louvre wurde 1671 auf Betreiben Colberts in Paris
mit der Académie Royale d’Architecture (Direktor
Fran çois Blondel) die erste offizielle Architektur-
schule ins Leben gerufen. Damit wurden gebräuch-
liche Ausbildungsformen erstmalig vollkommen
verändert und eine staatlich organisierte akademi-
sche Architektenausbildung installiert. Auch für die
Alltagsarchitekten liegt der Beginn einer akademi-
schen Ausbildung in dieser Zeit. Sie erfolgte zu-
meist im Rahmen des Ma the matik studiums, das in
den Bereichen der angewandten Mathematik und
Physik eine fachbezogene Lehre beinhaltete.27

Das Ende der Epoche des Barock stand unter den
massiven Einflüssen der Aufklärung, die zur be-
stimmenden Geisteshaltung dieser Zeit wurde. Sie

markiert den Beginn der modernen Periode der
 europäischen Kultur. In dem Streben nach Über -
windung der »selbstverschuldeten Unmündigkeit«
wurden durch sie die Ablösung von der kirchlich
und theologisch bestimmten Kultur und die Abkehr
von der absolutistischen Monarchie eingeleitet, die
in Frankreich in der Französischen Revolution
(1789/99) mündete.

Eine Folge der gravierenden gesellschaftlichen
und auch wirtschaftlichen Umwälzungen war u. a.
die Auflösung des engen Verhältnisses zwischen
den Architekten und ihren Auftragebern. Darüber
hinaus begann sich die Differenzierung des Be-
rufsbildes in Ingenieur und Architekt abzuzeich-
nen, die die weitere Entwicklung bedeutend präg -
te. Als markanter Punkt hierfür gilt der ab 1764
ausgeführte Bau von Sainte Geneviève in Paris, für
dessen Errichtung erstmalig statische Berechnun-
gen durchgeführt wurden.28 Ein weiterer Mark-

26 Zum Vergleich: das Gehalt eines Geheimen Rates betrug in Hannover 1745 rund 2.400 Rtlr., das eines Knechtes in
der Lüneburger Heide 1747 ca. 8 Rtlr.

27 Die Lehre an der 1737 eröffneten Georg-August-Universität in Göttingen umfasste z. B. folgende Fächer: ange-
wandte Geometrie (Feldmesskunst) und Arithmetik, Mechanik, Maschinenbau, Statik, Zivilarchitektur, Wasser-
baukunst (Mühlen- und Brückenbau) mit Hydrostatik und Hydrodynamik (Theorie der Wasserräder), Landbau-
kunst (ökonomische Baukunst), Stadtbaukunst, Militärarchitektur mit Artilleriewesen und Fortifikationslehre so-
wie Bauzeichnen und Perspektivlehre und auch die Geschichte der schönen Künste.

28 Entwurf von Jacques-Germain Soufflot (1713–80), Statik von Émiland Marie Gauthey und Jean Baptiste Ronde-
let (1734–1829).
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stein war das Aufkommen von Guss eisen, das als
neuer Baustoff die vorrangige  Anwendung inge-
nieurtechnischer Erkenntnisse erforderlich mach -
te. Die ab 1776 errichtete Bo genbrücke über den
Severn bei Coalbrookdale gilt als erstes gusseiser-
nes Großbauwerk,29 das den Beginn dieser Ent-
wicklung markiert.

Die Ausbildungskonzeptionen mussten auf diese
Entwicklung reagieren. In Frankreich existierte be-
reits seit 1675 mit dem von Vauban gegründeten
Corps des ingénieurs du génie militaire eine auf die
technischen Belange der Baukunst ausgerichtete
Ausbildung, die 1747 von der École des Ponts et
Chaussées, der ersten Ingenieurschule, abgelöst
wurde. Zugleich wurden in Dresden unter Jean de
Bodt (1670–1745) eine Ingenieurakademie und in
Berlin die École de génie et d’architecture ins Leben
gerufen. Mit der Gründung der Bauakademie in
Berlin im Jahre 1799 war dann eine moderne tech-
nisch orientierte Ausbildung installiert, die wegbe-
reitend für das folgende Jahrhundert wurde.

Nicht verschließen konnte sich den Veränderun-
gen auch die Architekturtheorie. Als führende
Neudenker am Ende des 18. Jahrhunderts gelten
Étienne-Louis Boullée (1728–99) und Claude-Ni-
colas Ledoux (1736–1806), die mit ihren Idealent-
würfen zu Hauptvertretern der sogenannten Revo-
lutionsarchitektur wurden. Sie propagierten eine
neue Architektur, die die schöpferische Kraft über
den Zwang der Tradition stellte und damit der
Überwindung der Regeln den Weg ebnete. Vor
dem Hintergrund der politischen Erfahrungen defi-
nierten sie den Architekten als Gestalter der Welt,
dessen Aufgaben nach Ledoux ebenso politischen
wie auch moralischen Verpflichtungen verbunden
sei und in der megalomanischen Aussage gipfelte:
»Der Architekt ist der Titan der Erde […] Rivale
Gottes, der die Welt gestaltet«.30

19. Jahrhundert
Das 19. Jahrhundert war die Zeit des Übergangs
von der Agrar- zur Industriegesellschaft. Die indus-
trielle Revolution, deren Symbol die Dampfma-
schine und die Eisenbahn wurden, war eine Phase
beschleunigter technologischer, ökonomischer und
gesellschaftlicher Veränderungen, die von England
ausgehend im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts

auf alle europäischen Länder übergriffen. Folgen
dieser Entwicklung waren einerseits der sprunghaf-
te Anstieg der realen Sozialprodukte, andererseits
aber auch die Zerstörung der traditionellen Wert-
und Ge sellschaftssysteme, neue aus dem indus-
triell-kapitalistischen Produktionsprozess resultie-
rende Klas  sengegensätze sowie die Verstädterung
und Proletarisierung weiter Teile der Bevölkerung.
Mit der endgültigen Aufhebung des Zunftzwanges
setzte sich der freie Wettbewerb in der Wirtschaft
wie auch der Architektur endgültig durch. Während
sich die sozialen und ökonomischen Umwälzungen
in Frankreich und England bereits seit der zweiten
Hälfte des 18. Jahr hunderts bemerkbar machten,
blieben die Verhältnisse im politisch und wirt-
schaftlich konservativeren Deutschland noch bis in
die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts weitgehend
unverändert. Entsprechend different waren auch die
Auswirkungen dieser Entwicklungen auf den Ar-
chitektenberuf; grundsätzlich ist das 19. Jahrhun-
dert jedoch europaweit durch eine Neubestimmung
des Kompetenzbereiches, der Stellung und der
Funktion des Architekten bestimmt.

Ein wichtiger Grund hierfür war, dass die verän-
derten wirtschaftlichen Bedingungen die zum Bau-
en nötigen Mittel zunehmend in andere Verfügbar-
keiten gelangen ließen. Die Berufsgeschichts-
schreibung hat dies bisher häufig plakativ als
Wechsel der Bauherrenschaft von der Aristokratie
zum Kapitalisten und die Ablösung des Schloss-
baues durch den Fabrikbau umschrieben. Deutlich
ist jedoch, dass mit den veränderten gesellschaftli-
chen Konstellationen neue Bauaufgaben aufkamen,
die bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung des
Architektenberufes nahmen. Neben Industriebau-
ten sind hier bürger liche Repräsentationsbauten,
wie z. B. Privatvillen, zu nennen, die in diesem
Maße zuvor nicht bekannt waren. Daneben stellte
jedoch das explosionsartige Anwachsen der Städte
ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine be-
sondere Anforderung dar, die eine grundlegende
Veränderung des Berufsbildes einleitete. Die infra-
strukturellen Erfordernisse der Großstädte brachten
innovative kommunale Bauaufgaben mit sich
(Bahnhof, Krankenhaus, Postamt, Kaufhaus, Bör-
se, Bibliothek, Museum und Schule) und auch Bau-
werke mit langen Traditionen (Rathaus, Theater)

29 Abraham Darby, Thomas F. Pritchard und John Wilkenson.
30 Zitiert nach E. Kaufmann: Three revolutionary Architects, Boullée, Ledoux and Lequeu. Transactions of the Ame-

rican Philosophical Society, N.S., 42, p. 478.
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wuchsen in bisher unbekannte Dimensionen. Vor
allem aber beeinflusste der Städtebau das Arbeits-
feld des Architekten, indem er auch die soziale
Komponente in das Blickfeld der Architekten rü-
cken ließ. Das ebenfalls drängende Problem des
Massenwohnungsbaues fand dagegen jedoch nur
zögerlich Raum im Schaffen der Architekten und
blieb lange Zeit die Domäne spekulierender Grund-
stücksbesitzer und Bauunternehmer.

Das erste in Europa umfassend verwirklichte
Städtebauprojekt war die von 1852 bis 1870 durch
Georges Eugène Haussmann (1809–91) ausgeführ-
te städtebauliche Neuordnung von Paris. Neben den
Bestrebungen zur Präsentation als Weltmetropole
und Vorkehrungen zur Abwehr politischer Unruhen
waren mit einer erheblichen Verbesserung der hy-
gienischen Verhältnisse auch soziale Aspekte in den
Mittelpunkt dieser Planung gestellt. In wesentlich
kleinerem Maßstab hatte die städtebauliche Planung
für Karlsruhe durch Friedrich Weinbrenner (1766–
1826) bereits 1814/15 soziale Belange berücksich-
tigt, indem sie die Einrichtung einer Kanalisation
und Wasserversorgung sowie die Verhinderung ei-
ner übermäßigen Verdichtung durch die Fixierung
von Bauzonen sowie die Anlage durchgrünter Vor-
städte vorsah. Weitere Beispiele sind die Planungen
Karl von Fischers (1780–1820) und Ge org Mollers
(1784–1852) für München und Darmstadt. Im Rah-
men der Münchner Stadterweiterung in den 90er
Jahren des 19. Jahrhunderts führte Theodor Fischer
(1862–1938) rückwärtige Baufluchten zur Verhin-
derung von Hinterhofbebauungen und eine Staffel-
bauordnung ein, die eine systematische Auflocke-
rung der Bau- und Wohndichte vom Zentrum zum
Stadtrand erreichen sollte.

Bestimmend für ein Umdenken in der Stadtpla-
nung waren vor allem die Sozialutopien Robert
Owens (1771–1858) und William Morris (1834–
96). Hierauf gründeten sich die in der Mitte des
19. Jahrhunderts einsetzenden Bestrebungen zur
Verbesserung der Wohnbedingungen für Arbeiter,
die ihre hauptsächlichen Augenmerke auf eine Re-
duzierung der Bevölkerungskonzentration und die
Lösung hygienischer Probleme legten. Publikatio-
nen wie Ebenezer Howards (1850–1928) »To mor-
row – a Peaceful Path to Real Reform« von 1898
verknüpften die sozialreformerischen Utopien mit
konkreten Siedlungstheorien und entwickelten das

Gartenstadtmodell, das auf eine engere Verbindung
von Mensch und Natur abzielte. Eine erste Reali -
sierung im größeren Maßstab fand dieses Modell
 jedoch erst 1903 mit der nach Entwürfen von Ray-
mond Unwin (1863–1940) und Barry Parker (1867–
1941) erbauten Siedlung Letchworth. Die Berück-
sichtigung auch ästhetischer Aspekte im Städtebau
wurde durch die 1889 von Camillo Sitte (1843–
1903) veröffentlichte Schrift »Der Städtebau nach
seinen künstlerischen Grundsätzen« wesentlich be-
fördert. Somit setzte in den letzten beiden Jahrzehn-
ten des 19. Jahrhunderts eine Neuorientierung ein,
die den Städtebau zunehmend auch als künstleri-
sche und soziale Aufgabe verstand und wegberei-
tend für eine entscheidende Änderung des Berufs-
profils wurde. Aus der Forderung nach einer fun-
diert betriebenen Stadtplanung, entwickelte sich
dieses Tätigkeitsfeld zum Aufgabengebiet von Ar-
chitekten und legte den Grund für die Ausbildung
des neuen Berufes des Städteplaners. Dieser Aufga-
benbereich, den in der vorherigen Generation noch
einzelne Baukünstler wahrgenommen haben, wur-
de nun jedoch immer mehr die Angelegenheit von
Baubeamten.

Die zweite große Zäsur des 19. Jahrhunderts für
den Architektenberuf brachte das Vordringen neuer
Baustoffe mit sich. Der Durchbruch des Eisens, wie
auch des Glases und des Portlandzements,31 wurden
in besonderem Maße prägend für das Bauwesen.
Mit diesen Baustoffen, deren Materialeigenschaften
teilweise noch im 19. Jahrhundert bis zu den heuti-
gen Standards weiterentwickelt wurden, eröffneten
sich völlig neue Möglichkeiten der Gestaltung; sie
brachten aber auch veränderte Anforderungen an
das technische Verständnis mit sich. Als beispielhaft
für die sich relativ schnell entwickelnde Eisenarchi-
tektur gelten der 1851 entstandene Kristallpalast in
London von Joseph Paxton (1801–65), der Eiffel-
turm und die »Galerie des Machines« (Abb. 13), die
zur Pariser Weltausstellung von 1889 durch Gustave
Eiffel (1832–1923) und Ferdinand Dutert (1845–
1906) errichtet wurden.

Einen wesentlichen Einschnitt bedeuteten auch
technische Veränderungen im Bauwesen: die Indus-
trialisierung der Baustoffproduktion, insbesondere
bei Holz und Ziegelsteinen, sowie die Normung von
Baustoffen, die industrielle Präfabrikation von Bau-
teilen und die Mechanisierungs- und Rationalisie-

31 Die Produktion von Stahl sowie die industrielle Flachglasherstellung begannen ab der Mitte des 19. Jhs., Eisen -
beton wurde ab den 1880er Jahren verwendet.
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rungswelle im Bauprozess. Diese Entwicklung lei-
tete u. a. die endgültige Abkehr von der handwerkli-
chen Tradition des Bauens ein und hatte damit Aus-
wirkungen auf das Berufsbild, die bisher jedoch nur
wenig erforscht sind.

Die Folge dieser Veränderungen waren vor allem
gesteigerte Ansprüche an das Fachwissen, was eine
der wesentlichen Ursachen für den Wandel der Stel-
lung der Architekten im 19. Jahrhundert war. Im
18. Jahrhundert hatte hinsichtlich des architektoni-
schen Regelkanons bei Baumeistern und Bauherrn
ein ähnlicher Bildungsstand bestanden, der eine we-
sentliche Grundlage für deren schöpferische Zu-
sammenarbeit bildete. Mit der Steigerung der Kom-
plexität des Metiers wurden die Architekten nun
endgültig zu Sachverwaltern des Bauens und damit
zu alleinigen Fachautoritäten. Damit bildete sich
eine neuen Berufsgruppe aus: der Privat-Architekt,
der selbständig arbeitete und seine Leistungen frei
von Bindungen zum Landesherren oder zu Bauver-
waltungen auf eigenes Risiko anbot. Diese Ent-
wicklung stellt die weitreichendste Neuerung des
19. Jahrhunderts in der Geschichte des Architekten-
berufes dar. In einem bisher unbekannten Maße war
diese Gruppe darauf angewiesen, ihre Kompetenz
zu belegen, da hiervon die Auftragslage direkt ab-
hängig war. Außerdem wurde eine erhöhte Leis-
tungsfähigkeit unerlässlichlich und führte zur Bil-
dung erster Bürogemeinschaften, die mit ihren ar-
beitsteiligen Strukturen den als Geschäftsführer ein
Gewerbe betreibenden Architekten hervorbrachten.
Als Folge dieser Entwicklung kam schon zur Mitte
des 19. Jahrhunderts der Vorwurf der Kommerziali-
sierung auf, den als einer der ersten Gottfried Sem-
per (1803–79) formulierte. Zugleich machten Wett-
bewerbe, die zur Qualitätssteigerung und Ideenfin-
dung bei allen größeren Bauprojekten durchgeführt
wurden, eine neue Form des Schutzes des geistigen
Eigentums zu einem vor allem unter wirtschaft -
lichen Gesichtspunkten bedeutenden Anliegen,
das früheren Architektengenerationen weitgehend
fremd war. Hieraus resultierten neben der Bildung
von Berufsverbänden zur Absicherung des neuen

Berufsstandes vor allem Anstrengungen zur Ein-
richtung geordneter Ausbildungsgänge, da nur die
staatliche Anerkennung der Ausbildung Chancen
für eine ökonomische Absicherung bot.

Die Etablierung freiberuflich arbeitender Archi-
tekten verlief allerdings regional äußerst unter-
schiedlich. Während sich die Veränderungen in
Frankreich und England recht schnell durchsetzten,
standen die bestimmenden Architektenpersönlich-
keiten in Deutschland dagegen noch bis weit in das
19. Jahrhundert hinein im Dienst von Regenten oder
bekleideten hohe Positionen der staatlichen Bauad-
ministrationen.32 Die beamteten Architekten waren
auch weiterhin für die staatlichen Bauaufgaben und
zunehmend auch für die baupolizeiliche Aufsicht
über Privatbauten zuständig und bildeten eine starke
Konkurrenz für die freischaffenden Kollegen.

Ein neues Aufgabengebiet, hauptsächlich für die
im Staatsdienst beschäftigten Architekten, wurde
die Denkmalpflege, die seit dem frühen 19. Jahr-
hundert systematisch betrieben wurde. Die stärks-
ten Impulse zum Baudenkmalschutz gingen dabei
nicht von der Politik oder der Geschichtswissen-
schaft, sondern von den schöpferischen Architekten
aus. So rettete Friedrich Weinbrenner bereits 1807
durch seinen persönlichen Einsatz die Klosterkirche
in St. Blasien vor dem Abbruch. In Frankreich gilt
Eugéne Emmanuel Viollet le Duc (1814–79) als Be-
gründer eines auf fundierter Grundlage betriebenen
Denkmalschutzes, und auch in Deutschland enga-
gierten sich die herausragenden Architekten dieser
Zeit, so vor allem Karl Friedrich Schinkel (1781–
1841), für die historische Bausubstanz. Die vor-
nehmlichste Aufgabe der Bestrebungen zum Erhalt
historischer Bausubstanz war in der Anfangsphase
die Inventarisation des Denkmalbestandes, die mit
der Einrichtung von Konservatorenstellen offiziell
in die staatlichen Verwaltungsapparate eingegliedert
wurde.33

Ausschlaggebend für das heutige Verständnis vom
Beruf des Architekten war auch die im 19. Jahrhun-
dert einsetzende Differenzierung des tradierten Be-
rufsbildes in die Arbeitsgebiete der Architektur und

32 Hofarchitekten in Preußen unter Friedrich Wilhelm IV.: Karl Friedr. Schinkel, Ludw. Persius (1803–45), August
Friedrich Stüler (1800–65), in Bayern unter Ludwig I.: Karl von Fischer (1782–1820), Leo von Klenze (1784–1864),
Friedrich Gärtner (1792–1847). Zugehörigkeiten zu Bauadministrationen: K. F. Schinkel: seit 1838 Oberlandes-Bau -
direktor und Ministerialrat, Friedr. Weinbrenner in Karlsruhe, Gottfr. Semper in Dresden, Karl von Fischer in
 München.

33 Generalinspektor der 1835 gegründeten Generalinspektion der plastischen Denkmäler des Mittelalters in Bayern
war Sulpiz Boisseré (1783–1854), sein Nachfolger wurde Friedrich Gärtner. Der Auftrag zur Invenatrisation der
Denkmale in Preußen erging 1844 an den Architekten Ferdinand von Quast (1807–77).
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des Bauingenieurwesens. Die in beiden Teildiszipli-
nen seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts immer
weiter steigenden Ansprüche führten dazu, dass die
Gestaltung und die Konstruktion als eigenständige
Aufgabenbereiche verstanden wurden. Als Aus-
gangspunkt hierfür müssen die Bewältigung des
neuen Baustoffes Eisen und die sich langsam entwi-
ckelnden Aufgabengebiete der Statik und der Festig-
keitslehre angesehen werden. Unbedingt zu relati-
vieren ist jedoch die Divergenz zwischen techni-
schen und ästhetischen Maßstäben wie auch die
zwischen Architekten und Ingenieuren entstehende
Rivalität, die berufsgeschichtliche Publikationen im-
mer wieder postulieren. Beides hat in dem oftmals
beschriebenen Maße nicht existiert, da zumindest in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Ausbil-
dung noch von einer weitgehenden Universalität ge-
prägt war und umfassende gestalterische und kon-
struktive Kenntnisse vermittelte. Die Bauschaffen-
den waren demzufolge in ihrer Arbeitsfähigkeit
äußerst flexibel und so kennzeichnet diese Zeit weni-
ger eine strikte Trennung der Teildisziplinen, als
vielmehr die Erscheinung, dass sich Architekten mit
konstruktiven Arbeiten befassten und Ingenieure
ebenfalls als gestaltende Planer tätig wurden. Und
selbst als die Ausbildungen von Ingenieuren und Ar-
chitekten in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhun-
derts nicht mehr identisch waren, ließ die geregelte
und respektierte Kompetenzverteilung nur eine be-
grenzte Konkurrenzsituation aufkommen.34

Die Weiterentwicklung und Differenzierung des
Berufsbildes sowie die neue gesellschaftliche und
wirtschaftliche Situation zogen vor allem für die
freien Architekten die Notwendigkeit einer Standort-
definition zur Erlangung einer kommerziellen Aner-
kennung nach sich. Einen ersten Schritt hierzu be-
deuteten die Bestrebungen zum gesetzlichen Schutz
der Berufsbezeichnung, die 1834 mit der Gründung
der Berufsorganisation freischaffender Architekten
in England, der Registration Bill vom Royal Institu-
te of British Architects (RIBA), ihren Anfang nah-
men. Die hauptsächlichen Ziele dieser Vereinigung
waren eine Förderung der architektonischen Kennt-
nisse sowie die Vereinheitlichung und Anerkennung
des Berufsstandes. 1847 folgte die Gründung der Ar-
chitectural Association, einer Interessenvertretung
der im Angestelltenverhältnis arbeitenden Architek-
ten. Mit ähnlichen Zielen wurde in Frankreich 1840
die Société centrale des Architectes gegründet und in

Amerika 1857 das American Institute of Architects
ins Leben gerufen.

Auch in Deutschland wurde die anachronistische
werkmeisterliche Auffassung des Berufes relativ
früh kritisiert und seine Neubewertung eingefordert.
Neben Karl Friedrich Schinkel trat so z. B. Friedrich
Weinbrenner für die Anerkennung des Berufsstan-
des ein, in dem er bereits 1810 die gesellschaftliche
Bedeutung des Schaffens von Architekten betonte:
»Kaum wird man Beweise […] fordern, wie wichtig
für den Staat und die Individuen, die ächte Bildung
des Baumeisters sey. Bei Aufführung des einfachsten
Bauernhauses, wie des größten Prachtgebäudes, ist
Er die Seele des Baues, der Geist, der das Ganze, bis
in die kleinsten Theile, forschend und ordnend
durchdringen muß. Er ist das belebende Prinzip, so-
gar Bildner, der bei dem Bauwesen angestellten Ar-
beiter. Er wirkt durch seine Werke, kräftiger und dau-
ernder, als Wort und Schrift auf Sitte und Ge-
schmack, auf Wohlstand und physisches Wohl des
Volkes. Er arbeitet wie irgendeiner, für Bedürfnis,
Bequemlichkeit, Lebensgenuß und Veredlung, auch

34 Vergl. hierzu Dolgner 1988, S. 90.
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für Achtung der Nation in dem Auslande. Enkel und
Urenkel ernten, wo er säete. Aber auch sie büßen
nicht selten ebenso unschuldig und schmerzhaft, oft
unwissend der Ursache, für die Sünden ungeschick-
ter Baumeister. Der Staat und der Privatmann sind
genöthigt, einen ansehnlichen Theil ihres Vermögens
der Verfügung von Baumeistern zu untergeben, um
Werke der Kunst darzustellen, die, dem Strom der
Jahrhunderte trotzend, der spätesten Fortzeugung
Schutz, Bequemlichkeit und Freude gewähren, die
ihre dankbare Anerkennung für den Urheber einflö-
ßen sollen.«35 Der Kampf um eine offizielle Aner-
kennung des Architektenberufes begann in Deutsch-
land mit der Gründung einer Privatgesellschaft jun-
ger Architekten in Berlin 1799 durch David Gilly
(1748–1808) und Heinrich Gentz (1766–1811), die
sich in der Weiterbildung der Mitglieder engagierte.
1824 trat der Berliner Architektenverein, der unter
der Beteiligung von Carl Ferdinand Langhans d. J.
(1782–1869) und Leo von Klenze (1784–1864) um
Schinkel gebildet worden war, dessen Nachfolge an.
Seine Fortsetzung fand dieser im 1852 formierten
Architekten und Ingenieur Verein Berlin, der zur
Förderung von Architekten den jährlichen Schinkel-
Wettbewerb auslobte. Da diese Vereinigungen zu-
nehmend von Architekten im Staatsdienst dominiert
wurden, gründete sich 1879 unter dem Vorsitz von
Julius Raschdorff (1823–1914) die Vereinigung zur
Vertretung baukünstlerischer Interessen als erste
Vertretung der freischaffenden Architekten. Einen
wichtigen Schritt zur Etablierung der selbständigen
Architekten bedeutete auch die 1869 von Joseph von
Egle (1818–99) aufgestellte Norm zur Berechnung
des Honorars für architektonische Arbeiten.36 Den
Versuch einer europaweiten Bündelung dieser An-
strengungen stellte der erste internationale Architek-
tenkongress in Paris von 1900 (30. 6.–4. 8.) dar, bei
dem der Schutz des Titels Architekt und des Eigen-
tums am Werk sowie die Ausbildung und einheitli-
che Regeln für Wettbewerbe Themenschwerpunkte
bildeten. Erstmalig trat hier auch eine Architektin öf-
fentlich auf, die für die Gleichstellung der Frauen in
diesem Berufsfeld plädierte.

Zwangsläufig zogen die neuen Entwicklungen
auch Veränderungen in der Konzeptionierung der
Ausbildung nach sich. Die im 17. Jahrhundert in
Paris gegründete Académie des Beaux Arts und die
daraus 1807 hervorgegangene École des Beaux
Arts waren auf die Ausbildung von Architekten für
den höfischen Bedarf orientiert und wurden den
Anforderungen des 19. Jahrhunderts nicht mehr
gerecht. Den Ansatzpunkt der Kritik macht folgen-
de Äußerung Viollet le Ducs an der konservativen
Ausbildung in Paris deutlich: »Heutzutage ist der
angehende Architekt ein junger Mann von 15 bis
18 Jahren […], den man 6 oder 8 Jahre lang Ent-
würfe machen läßt, die meist nur einen entfernten-
Zusammenhang mit den Bedürfnissen und Ge-
wohnheiten unserer Zeit aufweisen; nie verlangt
man von ihm, daß solche Entwürfe auch ausführ-
bar seien, man vermittelt ihm keine, wenn auch nur
oberflächlichen Kenntnisse von den Materialien,
die zur Verfügung stehen, und von ihrer Verwen-
dung, man lehrt ihn keine der Bauweisen, die in
den uns bekannten Epochen üblich waren, er er-
fährt nicht das geringste über die Organisation
und Verwaltung der Bauarbeiten.«37

Vorreiter einer neuen Ausbildungskonzeption in
Deutschland waren  Johann Albert Eytelwein
(1765–1849), Friedrich Becherer (1746–1823)
und David Gilly, die mit ihrer Kritik wesentlich
zur Gründung der Berliner Bauakademie im Jahre
1799 beitrugen. Der Missstand der bisherigen Aus-
bildung wird in einem Schreiben deutlich, das der
Staatsminister Freiherr von Schroetter anlässlich
dieser Gründung an den König richtete: »Es ist bey
der Academie eine Lehr-Anstalt für Pracht-Bau-
ten, wie aber eine Scheune, ein Viehstall, ein
Brand-, Brau- und Wohnhaus – und endlich
Schleusen und Brücken gebaut, Parkwerke und An-
lagen zu Canälen nivilliert und gegraben werden
sollen, hierüber existiert nicht der geringste Un-
terricht […]«.38 Die akademische Architektenaus-
bildung übernahmen in der folgenden Zeit die Po-
lytechnischen Hochschulen,39 wogegen die zur
gleichen Zeit entstehenden Baugewerbeschulen

35 Aus Friedrich Weinbrenner: Architektonisches Lehrbuch. Tübingen 1810, I.Th., IX. Zitiert nach Ricken 1977,
S. 92.

36 In: Deutsche Bauzeitung, Berlin 3. Jg., 1869, S. 169.
37 Zitiert nach Louis Hautecoeur: Histoire de l’architecture classique en France. Paris o. J., VII, S. 294 f.
38 Zitiert nach Ricken 1977, S. 98.
39 1825 Vereinigung der privaten Bauschule Weinbrenners mit der Anstalt für Ingenieure zum Polytechnikum in

Karlsruhe. Gründungen: 1830 Polytechnikum in Hannover, 1862 Herzogliche Polytechnische Hochschule in
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eine praxisbezogene Weiterbildung begabter
Hand werksgesellen betrieben.40 1906 wurde die
Ausrichtung der Ausbildung auf den freischaffen-
den Architekten mit der Einführung der Staatsprü-
fung endgültig manifestiert.

Die Entwicklung des Architektenberufes be-
stimmte im 19. Jahrhundert die Suche nach einer
adäquaten Position in den durch neue Entwicklun-
gen veränderten Rahmenbedingungen. Hierin liegt
eine auffällige Parallele zur kontemporären stilge-
schichtlichen Entwicklung, die sich nach dem Klas-
sizismus dem Historismus zuwandte, der durch eine
intensive Stildiskussion geprägt war und ebenfalls
als Phase der Suche definiert werden kann.

20. Jahrhundert
Die Zeit vom letzten Drittel des 19. bis zum Be-
ginn des 20. Jahrhunderts war europaweit eine re-
lativ friedliche Phase. Obwohl das Bauwesen in
dieser Epoche merklich prosperierte, war es durch
deut liche Spannungen geprägt. Die Unvereinbar-
keit der drängenden sozialen Bauaufgaben mit der
bestehenden Dominanz durch ökonomische
Aspekte zeichnete sich immer deutlicher ab. Au-
ßerdem wuchs die Kritik an den Auswirkungen der
industriellen Massenproduktion auf die Qualität
von Gestaltung und die Unzufriedenheit darüber,
daß die mit den neuen Baumaterialien gegebenen
Möglichkeiten nicht voll ausgeschöpft werden
konnten.  Diese besonders von der jüngeren Archi-
tektengeneration empfunden Konflikte begründe-
ten die vielfältigen Reformbewegungen, die sich
gegen die historisierenden Baustile des 19. Jahr-
hunderts wendeten. Es setzte eine Reflexion der
Architekten über ihr eigenes Tätigkeitsfeld ein, die
während der ersten beiden Dekaden des 20. Jahr-
hunderts nicht mehr abriss und wesentlich zur Ent-
faltung eines neuen künstlerischen und gesell-
schaftlichen Selbstverständnisses der Bauschaf-
fenden beigetragen hat.

Eine besondere Rolle kommt hierbei dem Jugend-
stil zu, da er im Gegensatz zu anderen  Strömungen
in ganz Europa Verbreitung fand. Außerdem hat trotz

der Kürze dieser Stilphase (ca. 1890–1910) vor al-
lem die geometrische und auf Funk tionalität gerich-
tete Stilausprägung, die u. a. von Charles Rennie
Mackintosh (1868–1933) und Otto Wagner (1841–
1918) vertreten wurde, wichtige Anregungen für die
nachfolgenden Architekturströmungen geliefert. Die
Wurzeln des Jugendstils lagen in der Arts and Crafts
Bewegung, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts in England u. a. durch William Morris ge-
prägt worden war. Gegründet auf eine prinzipielle
Kritik an der industriellen Produktion stellte sich
diese Bewegung gegen den Verfall handwerklicher
Traditionen im Kunstgewerbe und strebte nach einer
Kultivierung hoher Ge staltungsqualitäten auch im
Bereich alltäglicher  Gebrauchsgüter. Die Ästhetisie-
rung aller Lebensbereiche als Grundlage für eine Er-
neuerung der Gesellschaft war auch das zentrale
Postulat der Vertreter des Jugendstils; seine Bewer-
tung als ausschließlich ornamentaler Dekorationsstil
vernachlässigt diese ideologische Zielsetzung und
wird dieser Bewegung damit in keiner Weise ge-
recht. Der neue Stil markiert vielmehr den Anfang
einer Auseinandersetzung der Architekten mit den
kontemporären Aufgaben ihres Berufes und ihrer
Stellung in der modernen Gesellschaft. Die hohen
ideologischen Ansprüche führten jedoch die
grundsätz lichen Bestrebungen bereits in den Anfän-
gen ad absurdum und führten dazu, dass sich der Ju-
gendstil zu einer Kunst für die geistige Elite entwi-
ckelte. Dieses äußerte sich z. B. in dem Wiederaufle-
ben des Mä zenatentums: z. B. wurden Peter Behrens
(1868–1940) und Joseph Maria Olbrich (1867–
1908) intensiv durch den Großherzog von Hessen
und Henry van de Velde (1863–1957) von dem Ban-
kier und Industriellen Karl Ernst Osthaus gefördert.
Damit deuteten sich bereits im Jugendstil eine Er-
scheinung an, die auch den meisten anderen Reform-
bewegungen eigen war: eine Steigerung in elitäre
Positionen, die die avantgardistischen Architekten
von den realen Ansprüchen der Gesellschaft ent-
fremdeten.

In einem gewissen Gegensatz dazu stand der
1907 gegründete Deutsche Werkbund (DWB). Das

Braunschweig, 1869 Polytechnische Hochschule in Darmstadt (1812 als Bauschule gegründet und mit der Real-
schule 1836 zur höhere Gewerbeschule zusammengefasst, 1877 Status einer Technischen Hochschule), 1879 Fu-
sion der Bauakademie mit der Gewerbeakademie zur Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg, ähnliche
Entwicklungen auch in: Wien, Stuttgart, Dresden.

40 Nach den frühesten Gründungen (München 1822; Nürnberg 1823; Gründung der Bauschule von Weinbrenner in
Karlsruhe 1825; Trier 1830 und Augsburg 1835) waren die ersten Institutionen dieser Art in Norddeutschland die
vom Baukondukteur Friedrich Ludwig Haarmann 1831 in Holzminden und die durch den späteren königlichen
Baurat Bruno Emanuel Quaet-Faslem im selben Jahr in Nienburg eröffneten privaten Bauschulen.
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Anliegen dieses Zusammenschlusses von Künstlern
und Architekten41 mit Industrie- und Handelsbetrie-
ben lag in der Erhöhung der Wirksamkeit des
Künstlers und einer Veredelung der gewerblichen
Produktion durch ein Zusammenwirken von Kunst
und Industrie. Damit begründete diese Initiative die
Anfänge des modernen Industriedesigns, die in der
ebenfalls 1907 einsetzenden Zusammenarbeit von
Peter Behrens und der AEG eine erste institutionali-
sierte Form fand. Die gegenüber der maschinellen
Produktion grundsätzlich positive Haltung des
DWB rief aber auch massive Kritik hervor. Vor-
nehmlich entzündete sich diese an der Notwendig-
keit von Standardisierungen, die als Einschränkung
der individuellen künstlerischen Freiheit empfun-
den wurden. Obwohl die Architektur erst in den
20er Jahren ins Zentrum des DWB rückte, leistete er
durch die Propagierung einer hohen Gestaltungs-
kultur einen bedeutenden Beitrag zur Etablierung
einer qualitätvollen Architektur in ganz Europa.42

Die Diskussion über die Definition des Berufs-
standes wurde auch in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts weitergeführt. Symptomatisch
für die noch immer geringe Anerkennung der frei-
schaffenden Architekten ist ein Urteil des Berliner
Kammergerichts von 1912: »Nach der heutigen
Anschauung werden zur Ausübung des Architek-
tenberufs weder eine höhere allgemeine, auf einer
technischen Hochschule gewonnene Bildung, noch
besondere, hervorragende baukünstlerische Ei-
genschaften gefordert. Die Architektur wird viel-
mehr als ein Gewerbe betrachtet, ohne daß dabei
an eine hohe künstlerische Befähigung gedacht
wird.«43 Die Interessenverbände bezeichneten da-
gegen als Architekten nur den »freien, selbständig
schaffenden Baukünstler, der gegen prozentuales,
nach der bestehenden Gebührenordnung festge-
legtes Honorar als Vertrauensmann und gewisser-
maßen als Bauanwalt seines Bauherren im Rah-
men einer gestellten Bauaufgabe die Anfertigung
der Entwürfe und Anschläge sowie die Leitung der
Bauausführung übernimmt, in keiner Weise dage-
gen als Unternehmer tätig ist oder als stiller Teil-
nehmer einer Unternehmerschaft aus einem Baue
Gewinn zieht«.44

In Weiterführung der im 19. Jahrhundert begon-
nenen Bestrebungen zur Konsolidierung des Ar-
chitektenstandes kam es am 20. Juni 1903 durch
den Zusammenschluss der örtlichen Architekten-
verbände von Hannover, Köln und Berlin zur
Gründung des Bundes Deutscher Architekten
(BDA) (Abb. 14). Damit wurde nach England und
Frankreich auch in Deutschland eine Interessen-
vertretung der freien Architekten etabliert. Ein ge-
wisser Ansatz zur Exklusivität, der vor allem in
den Aufnahmebedingungen der Gründungssat-
zung formuliert war: »Mitglied kann jeder deut-
sche Architekt werden, welcher nennenswerte bau-
künstlerische Leistungen aufzuweisen hat und sich
in seinem Beruf selbständig betätigt. Jede Art Un-
ternehmertum schließt die Mitgliedschaft aus. Als
Unternehmer ist derjenige anzusehen, welcher
selbständig die Herstellung von Bauten gewerbs-
mäßig übernimmt oder Handwerks-Gehülfen und
-Lehrlinge im Baufache hält. […]«,45 führte zur
Gründung konkurrierender Vereinigungen, wie
z. B. der Deutschen Freien Architektenschaft, die
jedoch 1919 mit dem BDA zusammengeführt wur-
de. Die Motivation solcher Gründungen lag vor al-
lem in der immer noch fehlenden staatlichen Aner-
kennung der Privat-Architekten, die dazu führte,
dass das Bau geschäft auch weiterhin von Beamten
und Unternehmern dominiert wurde und den  frei -
schaffenden Architekten eine ausreichende ökono-
mischen Basis fehlte. Seit Anfang des Jahrhun-
derts wurde in diesem Zusammenhang auch die
Einrichtung von Architektenkammern betrieben,
die sich für den Schutz der Berufsbezeichnung und
die Durchsetzung einer Exklusivität des Vorlage-
rechtes engagieren sollten. Neben diesen Akti -
vitäten zur Festigung des Berufsstandes konzen-
trierten sich die  Bemühungen zur Sicherung der
Belange freiberuflicher Architekten auch auf Be-
strebungen zur Reformierung der Architektenaus-
bildung. Wesentliche  Inspirationen hierzu kamen
mit der Arts and Crafts Bewegung aus England.
Als Gegenpol zur Industrialisierung hatte bereits
1883 John Ruskin (1819–1900) in seiner kulturkri-
tischen Betrachtung »The Stones of Venice« das
Ideal einer handwerklichen Ausbildung entwi-

41 U.a. Peter Behrens, Theodor Fischer, Josef Hoffmann, Wilhelm Kreis, Herrmann Muthesius, Joseph Maria Ol-
brich, Bruno Paul, Richard Riemerschid, Paul Schultze-Naumburg, Fritz Schumacher.

42 Folgegründungen waren: Österreichischer Werkbund 1910, Schweizer Werkbund 1913, Slöjdsföreningen in
Schweden um 1913, Design and Industries Association in England 1915.

43 Urteil vom 28. 9. 1912 abgedruckt in: Deutsche Bauzeitung, 50. Jg. Nr. 51, 1916.
44 Denkschrift des BDA. In: Deutsche Bauzeitung, 45. Jg., Nr. 70, 1911, S. 601.
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ckelt, die von damaligen Vorstellungen mittelalter-
licher Arbeitsweisen ausging. Aufnahme fanden
solche Ideen an den Kunstakademien, vor allem
aber wurden sie zum Leitbild der handwerklich
orientierten Kunstgewerbeschulen.46

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges machten
die gesellschaftlichen Umwälzungen in Europa
auch für die Architekten eine fundamentale Neuori-
entierung notwendig. Dies mündete zunächst in uto-
pischen Entwürfen und der Formulierung von
grundsätzlichen Manifesten. Im Gegensatz zu den
Reformbewegungen der Vorkriegszeit, deren Kritik
sich an der Industrialisierung entzündet hatte, waren
diese nun durch die Kriegserfahrungen und die Re-
volutions- und Inflationszeit geprägt und zuneh-
mend politisch motiviert. So forderte z. B. Bruno
Taut (1880–1938) in seinem 1818 vorgelegten Ar-
chitektur-Programm rätedemokratische Ansätze in
der Architektur.47 Ähnliche Ansätze verfolgten auch
die 1920 von Le Corbusier (1887–1965) herausge-
gebene Proklamation »Vers une Architecture« so-
wie Manifeste der Gruppe De Stijl. Zumindest theo-
retisierend nahmen die Architekten damit die politi-
sche Dimension ihrer Aufgabe in neuer Intensität
wahr. In ihrem missionarischen Eifer arteten die
ideologischen Forderungen jedoch bald aus und
gipfelten in der von Le Corbusier formulierten For-
derung, dass der Künstler nun zu einer gesellschaft-
lichen Autorität und dem humanen Gewissen der
Gesellschaft werden müsse.48 Diese Radikalität
zeichnet alle Bestrebungen zur Erneuerung der Ar-
chitektur der Nachkriegszeit – Futurismus, Expres-
sionismus und Konstruktivismus – aus und belegt in
erster Linie wahrscheinlich das Ausmaß der Suche
nach einem der Zeit angemessenen Selbstverständ-
nis der Architekten. Die mangelnde Homogenität
dieser Anstrengungen macht jedoch der Aufruf zum
1. Deutschen Architektentag am 27. Juni 1919 in
Berlin deutlich, der in seinen Forderungen bedeu-
tend gemäßigter blieb.49

Eine Folge dieses politischen Engagements war
jedoch, dass in den 20er Jahren der sozial begründe-
te Wohnungsbau endgültig in das Blickfeld der Ar-
chitekten rückte. Gerade in diesem, aber auch den
übrigen Bereichen des öffentlichen Bauens, mani-

festierte sich jedoch zugleich in besonderem Maße
der auch weiterhin bestehende Konflikt zwischen
den freischaffenden und beamteten Architekten.
Der weitaus größte Teil der durch die immense
Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg notwen-
dig gewordenen Wohnungsbauprojekte wurde in
der Regie kommunaler Trägerschaften von beamte-
ten Architekten im Dienst städtischer Planungsorga-
nisationen ausgeführt. Auch wenn die Planungen
später wieder vermehrt an freischaffende Architek-
ten vergeben wurden, nahmen die kommunalen In-
stitutionen weiterhin deutlichen Einfluss auf diese
Projekte, indem sie die Gestaltungsmöglichkeiten
durch enge Vorgaben z. B. zur Gestaltung, den hy-
gienischen Standards und den Baukosten deutlich
reduzierten. Hierdurch entstand eine neue Abhän-
gigkeit der freischaffenden Architekten von Baube-

45 Paragraph 2 der Gründungssatzung des BDA vom 21. 6. 1903.
46 Die Leitung der Kunstgewerbeschule in Düsseldorf übernahm 1903 Peter Behrens. Die Leitung in Breslau hatte

Hans Poelzig, die in Berlin Bruno Paul inne.
47 Abgedruckt bei Ricken 1977, S. 113 ff.
48 Stanislaus von Moos: Le Corbusier, Elemente einer Synthese. Stuttgart 1968, S. 343.
49 Abgedruckt bei Ricken S. 115 f.
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amten, Gremien und Baugesellschaften, die weite
Bereiche der bis dahin errungenen Eigenständigkeit
wieder zunichte machte. Dennoch betätigten sich
viele der bedeutendsten Architekten auch im Mas-
senwohnungsbau; Beispiele hierfür sind die Arbei-
ten Ernst Mays (1886–1970) in Frankfurt/M. und
Otto Haeslers (1880–1962) in Celle. Auch Bruno
Taut, der nach dem Ersten Weltkrieg noch von einer
weltbeherrschenden Funktion der Architektur phan-
tasiert hatte, konzentrierte sich bei Großprojekten in
Magdeburg und für die Berliner Wohnungsbauorga-
nisation Gehag auf die Typisierung von Grundrissen
und die Kostenminimierung durch Präfabrikation.50

Solche Polaritäten kennzeichnen die Arbeit vieler
Architekten dieser Zeit und müssen als symptoma-
tisch für den Prozess der Neuorientierung in den
ersten beiden Dekaden des 20. Jahrhunderts angese-
hen werden.

In diese Phase fällt auch die Gründung des Staat -
lichen Bauhauses in Weimar (Abb. 15), das 1919 aus
der Zusammenlegung der Großherzoglichen Kunst-
gewerbeschule, der Henry van de Velde (1863–
1957) vorstand, und der von Fritz Mackensen
(1866–1953) geleiteten Sächsischen Hochschule für
bildende Künste gebildet wurde.51 Obwohl mit Wal-
ter Gropius (1883–1969) ein Architekt zum ersten
Leiter dieser Anstalt berufen wurde, war die Ausbil-
dung des Bauhauses anfangs ausschließlich auf den
Berufsalltag des Künstlers ausgerichtet. Eine gere-
gelte Architekturausbildung fand dagegen zunächst
nicht statt und wurde auch nach 1925 in Dessau nur
zögerlich begonnen. Die Bedeutung des Bauhauses
für die Architektur und die Reform der Ausbildungs-
konzeptionen ist daher zumindest für die ersten zehn
Jahre seines Bestehens sehr zu relativieren. Erst
nachdem Hannes Meyer (1889–1954) die Leitung
der Hochschule 1928 übernommen hatte, rückte die
Architektur in das Zentrum des Lehrplanes. Als Re-
aktion auf die wachsende Komplexität der Bauauf-
gaben und der daraus resultierenden neuen Dimen-
sion der Arbeitsteilung stellte er die Teamfähigkeit
und die Spezialisierung als Lehrmaximen heraus.
Außerdem förderte Meyer die Sys tematisierung und

Verwissenschaftlichung des  Entwurfsprozesses und
rückte soziale Bedürfnisse sowie die gesellschaftli-
che Verantwortung des Architekten in den Mittel-
punkt. Aber erst unter Meyers Nachfolger, Ludwig
Mies van der Rohe (1886–1969), wandelte sich das
Bauhaus 1930 endgültig zu einer Architekturschule,
die den rational erarbeiteten Entwurf in das Zentrum
ihrer Ausbildung stellte und eine Objektivierbarkeit
der Architektur propagierte.

Die Architektur der Moderne, die sich im zwei-
ten Viertel des 20. Jahrhunderts nicht nur am Bau-
haus auszubilden begann, lässt sich prägnant durch
die Schlagworte Funktionalität, Rationalität und
Internationalität kennzeichnen. Ein bedeutender
Vordenker des Funktionalismus war Louis H. Sul-
livan (1856–1924). Die von ihm geprägte Formel
»form follows function« wollte ursprünglich nicht
die Form hinter der Funktion zurückstehen lassen,
sondern ihre Abhängigkeit von der Funktion dar-
stellen und damit die Funktionalität zu einem we-
sentlichen Qualitätsmerkmal der Architektur erhe-
ben. Ein weiterer früher Vertreter der sachlichen
und klaren Architektur war Adolf Loos (1870–
1933), der eine Abkehr von der Ornamentik des
Jugendstils in seinem 1908 erschienenen Aufsatz
»Ornament und Verbrechen« forderte und mit dem
Haus am Michaeler Platz in Wien auch bereits
1910 weitgehend verwirklichte.

Einen wesentlichen Beitrag zur internationalen
Anerkennung dieser Architektur leistete die 1927
vom Werkbund als Dokumentation des modernen
europäischen Wohnhausbaus konzipierte Weißen-
hofsiedlung in Stuttgart. Bereits im folgenden Jahr
wurde mit dem Congrès Internationaux d’Archi-
tecture Moderne (CIAM) eine Organisation ins Le-
ben gerufen (Abb. 16), die sich den weltweiten Aus-
tausch über Fragen zur Architektur und zum Städte-
bau zur Aufgabe gemacht hatte und den teilweise
isolierten Aktivitäten ein Podium bieten wollte.

Die neue sachliche Architektur fand kurz vor der
Weltwirtschaftskrise (1929) weitgehende Anerken-
nung, aber die Programmatisierung des Internatio-
nalismus musste vor dem Hintergrund der politi-

50 Großsiedlungen Britz (1925–30) und Zehlendorf (1926–31).
51 Der Wahlsieg der rechtskonservativen Parteien in Thüringen erzwang 1925 einen Umzug nach Dessau, wo aus der

staatlichen zunächst eine städtische Lehreinrichtung wurde, die 1927 jedoch mit der Verleihung des Status einer
Hochschule für Gestaltung die Aufwertung und Gleichstellung mit herkömmlichen Akademien, technischen
Hochschulen und Kunstgewerbeschulen erfuhr. Im September 1932 erfolgte die durch die Nationalsozialisten an-
geordnete Schließung des Bauhauses, das Mies van der Rohe bis zur endgültigen Selbstauflösung als private Lehr-
anstalt in Berlin noch bis 1933 weiterführte.

52 Wortführer in Deutschland waren: Konrad Nonn, Paul Schultze-Naumburg und Alexander von Senger.
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schen Entwicklungen in Mitteleuropa zwangsläufig
auch Widerstände herausfordern. 52 Traditionalis-
tisch orientierte Architekten vertraten eine national
und regional geprägte bodenständige Architektur
als Kontinuum der baugeschichtlichen Überliefe-
rung. In Deutschland verbanden sich die Repräsen-
tanten dieser Richtung, z. B. Paul Schmidt henner
(1884–1972) und Paul Bonatz (1877–1956), in der
von Paul Schultze-Naumburg (1869–1949) ins Le-
ben gerufenen Architektenvereinigung »Der Block«
und unterstützten in der Mehrheit auch den 1929 ge-
gründeten Kampfbund für Deutsche Kultur. Neben
dem strengen Traditionalismus, der sehr bald auch
politisch eindeutig Stellung bezog, existierte aber
auch der Versuch, die traditionelle Architektur mit
der Moderne zu verbinden (moderate Moderne);
beispielhaft zu nennen sind hier Heinrich Tessenow
(1876–1950) und Fritz Schuhmacher (1869–1947).
Die architekturgeschichtliche Forschung war über
lange Zeit fast ausschließlich an der avantgardisti-
schen Architektur des 20. Jahrhunderts interessiert
und hat die traditionalistischen Strömungen als re-
aktionär abqualifiziert. Unbeachtet blieb dabei zu-
meist, dass die Repräsentanten dieser Richtung ge-
genüber den Protagonisten der Moderne quantitativ
weitaus überlegen waren und ihre Architektur weit-
gehende Anerkennung fand. Damit war diese Strö-
mung in ihrem Einfluss vor allem auf das alltägliche
Bauen wahrscheinlich weitaus bestimmender als
die  Moderne.

Einen drastischen Einschnitt in die berufsge-
schichtliche Entwicklung der freischaffend tätigen
Architekten bedeutete die Durchsetzung der Dikta-
turen in Europa. In Deutschland entfernten die Na-
tionalsozialisten nach der Machtergreifung 1933
zunächst die geistigen Exponenten des Neuen Bau-
ens aus ihren öffentlichen Ämtern und übergab die
Führungspositionen der Berufsverbände in Hände
parteikonformer Personen. Darüber hinaus wurde
mit der Fachgruppe Bauwesen ein Zwangsverband
für Architekten eingerichtet und bis 1936 bis auf die
Gebührenordnung die meisten Begünstigungen für
Privatarchitekten zurückgenommen. Damit war die
Eigenständigkeit dieses Berufsstandes zugunsten
der Interessen der staatlichen Lenkung reduziert
und eine Gleichschaltung annähernd lückenlos und
flächendeckend durchgeführt. Das totalitäre System
drängte die Architekten in eine Position der weitge-
henden Unmündigkeit. Auch wenn freischaffende
Architekten weiterhin arbeiten konnten, war dies

nur in weitreichenden Abhängigkeiten möglich und
fand seine Grenzen in dem extremen Rückgang pri-
vater Bauvorhaben, die bis 1938 nur noch einen An-
teil von ca. 5% des Bauvolumens einnahmen.

Stilistisch war die Architektur der Diktaturen ei-
nerseits durch eine Pseudoromantik geprägt, die sich
aus einer an mittelalterlichen Vorbildern orientierten
Handwerksidylle und vordergründig heimattümeln-
dem Gedankengut bildete. Andererseits wurde bei
Repräsentations- und Parteibauten ein Neoklassizis-
mus zur Staatsarchitektur und für die Machtde-
monstration und -inszenierung in megalomane Di-
mensionen gesteigert. In Deutschland gipfelt die
Entwicklung in der von Albert Speer (1905–81) pro-
pagierten Ruinentheorie, die eine Ästhetisierung
kalkulierter Zerfallszustände der Architektur bereits
im Rahmen der Planung berücksichtigen sollte. Be-
merkenswerterweise konnten sich jedoch im
Zweck- und Industriebau parallel auch Tendenzen
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zu einer Weiterführung der funktionalistischen Ide-
en der 20er Jahre erhalten. Beispiele in Deutschland
sind hierfür die 1935/36 von Herbert Rimpel errich-
teten Heinkelwerke in Oranienburg und die Messer-

schmitt Flugzeugwerke in Regensburg, die Gern-
hard Hermkes zur gleichen Zeit baute.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war in Europa zu-
nächst der Wiederaufbau der zerstörten Städte die
bedeutsamste architektonische Auf gabe, wobei die
Wiederherstellung der Infrastrukturen, die Reakti-
vierung von Wirtschaftsbetrieben und der Woh-
nungsbau erste Priorität hatten. Die vielfältigen und
umfangreichen Bauaufgaben führten zu einer
Hochkonjunkturphase der Bauwirtschaft, die sich
bis zum Anfang der 70er Jahre zu einem bedeuten-
den Wirtschaftsfaktor entwickelte. Nach dieser Pe-
riode drängten mit der Umstrukturierung und Revi-
talisierung von Stadtquartieren und dem seit den
80er Jahren aufkommenden ökologisch orientier-
ten Bauen Aufgabenfelder in den Vordergrund, die
auf einer ersten Einsicht in die Begrenztheit der
Ressourcen beruhten.

Die zunehmende Dominanz der Städte durch
eine Architektur, die die Vorbilder der Moderne
oftmals in nur mäßiger Qualität aufgriff, ließ in der
Mitte der 70er Jahre eine erste Gegenbewegung
aufkommen. Die von der Popart und der Werbe-
graphik beeinflusste sogenannte Postmoderne
machte aber zugleich auch deutlich, dass die Ge-

staltung von Architektur immer mehr von plakati-
vem Design bestimmt wurde. Hierin kann man
auch die aktuelle durch  diametrale Gegensätze ge-
prägte Situation der Architektur begründet sehen:

Während einerseits avantgardis-
tische Theorien wie auch reprä-
sentative Großprojekte durch we-
nige weltweit operierende Avant -
garde architekten von einer
formalen Über ästhetisierung ge-
prägt werden, läuft die Masse der
alltäglichen Bauten Gefahr, bis
zum Unerträglichen ins Banale
zu  verkommen. Die zur Baukul-
tur geführte Debatte scheint dies
weitgehend zu übersehen, da sie
sich vor wiegend mit den Produk-
ten der elitären Minderheit künst-
lerisch schaffender Architekten
befasst.

Ausblick
Seit der römischen Antike war das
Berufsfeld der Architektur durch
weit gespannte Arbeitsgebiete ge-

kennzeichnet, die den Baumeister als Generalisten
forderten, der er bis in das 19. Jahrhundert hinein
blieb. Dies gilt auch für die Baumeister des Mittelal-
ters, deren  allgemein verbreitete Zuordnung zum tra-
ditionell orientierten Bauhandwerk ihren vielfältigen
Kenntnissen nicht gerecht wird. In der Renaissance
trat die Verwissenschaftlichung der Architektur und
deren Anerkennung als Kunst hinzu, die sich im Ba-
rock aufgrund der ins Extreme gesteigerten reprä-
sentativen Ansprüche noch vertiefte. Doch auch in
dieser Epoche waren die Baumeister weiterhin als
Generalisten tätig, was auch im Bereich des alltägli-
chen Bauens deutlich wird. Erst mit dem 19. Jahr-
hundert kam es durch neue Bauaufgaben und Bau-
stoffe zur Ausdifferenzierung der Berufsbilder von
Architekt und Ingenieur, sowie mit dem Aufkom-
men einer neuen Bauherrenschaft auch zum Entste-
hen der frei arbeitenden Architekten. Im 20. Jahr-
hundert wurde diese Entwicklung zum Spezialisten-
tum dann weitergeführt und verfestigt.

Möglicherweise führte gerade diese Entwicklung
zu Abhängigkeiten, die eine Reaktion des Berufs-
standes auf die momentanen Umstrukturierungsnot-
wendigkeiten erschweren und damit die Befürch-
tung aufkommen lassen, dass die Architekten ihre
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bestimmende Position im eigenen Berufsfeld verlie-
ren könnten.

Die Grundlage dieser Besorgnis ist eine Defini -
tion des Architektenberufes, die sich jedoch erst ab
der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt hat. Dabei
wird der größte Teil der berufsgeschichtlichen
 Entwick lung vernachlässigt und der weiter aus -
greifende Blick lässt eine permanente Evolution er-
kennen. Das eröffnet die Möglichkeit, die aktuellen
Erscheinungen nicht als beispiellosen Umbruch,
sondern als eine weitere Stufe des historischen Pro-
zesses zu sehen.

Die sich gegenwärtig abzeichnenden Verände -
rungen bedeuten nicht zwangsläufig das Ende der
Profession, sondern können ebenso gut eine
 weitere Anpassung an veränderte Rahmenbedin-
gungen  signalisieren, die auch Chancen zur Stabi-
lisierung enthält. So kann beispielsweise die –
vielfach fehlinterpre tierte – Einführung genehmi -
gungs freier Verfahren in den Bauordnungen der
Länder auch eine Er höhung der Verantwortlich-
keit qualifizierter Entwurfsverfasser bedeuten.
Wenn die Qualität und Vielfalt der Ausbildung
und damit ihrer Arbeit  gesichert bleibt, werden
dies auch in absehbarer  Zukunft der Architekt und
der Bauingenieur sein.

Literatur

Gesamtübersichten
Bolenz, Eckhard: Vom Baubeamten zum freiberuflichen

Architekten. Technische Berufe im Bauwesen. Preußen
/ Deutschland, 1799–1931. Frankfurt 1991

Briggs, Martin S.: The architect in History. Oxford 1927
Cole, Doris: From Tipi to Skyscraper. A History of Wo-

man in Architecture. Boston 1973
Feldhusen, Gernot: Berufsbild und Weiterbildung des Ar-

chitekten. Stuttgart 1974
Gaber, Bernhard: Die Entwicklung des Berufsstandes der

freischaffenden Architekten. Dargestellt an der Ge-
schichte des BDA. Essen 1966

Germann, Georg: Einführung in die Geschichte der Archi-
tekturtheorie. Darmstadt 1993

Hartman, Kristina: Mythos Architekt. Aus- und Einbil-
dung des Architekten. Basel 1997

Kostof, Spiro (Hrsg.): The architect. Chapters in the His-
tory of the Profession. Oxford 1977

Kruft, Hanno-Walter: Geschichte der Architekturtheorie.
München 1991

Mislin, Miron: Geschichte der Baukonstruktion. Bd. 1:
Antike bis Renaissance. Düsseldorf 1997

Naredi-Rainer, Paul v.: Architektur und Harmonie. Zahl,

Maß und Proportion in der abendländischen Baukunst.
Köln 1999

Pevsner, Nikolaus: Zur Geschichte des Architektenberufs.
In: Kritische Berichte zur Kunstgeschichtlichen Litera-
tur. Leipzig 1930/31 u. 1931/32.

Reuther, Hans u. Berckenhagen, Eckhart: Deutsche Ar-
chitekturmodelle. Projekthilfe zwischen 1500 und
1900. Berlin 1994

Ricken, Herbert: Der Architekt. Geschichte eines Berufes.
Berlin 1977

Ricken, Herbert: Der Architekt. Zwischen Zweck und
Schönheit. Leipzig 1990

Ricken, Herbert: Der Bauingenieur. Geschichte eines Be-
rufes. Berlin 1994

Saint, Andrew: The image of the architect. New Haven/
London 1983

Scheidegger, Fritz: Aus der Geschichte der Bautechnik.
Bd. 1 Grundlagen. Basel 1990

Scheidegger, Fritz: Aus der Geschichte der Bautechnik.
Bd. 2 Anwendungen. Basel 1992

Scholl, L. U.: Baumeister, Genie-Offiziere, Zivilingenieu-
re. Berufliche Vorläufer des modernen Bauingenieurs.
In: Der Bauingenieur in Geschichte und Gegenwart des
Bauwesens. Kolloquium der Gesamthochschule Kas-
sel. Kassel 1981, S. 39ff

Sekler, Eduard: Der Architekt im Wandel der Zeiten. In:
Der Aufbau, H. 12. Wien 1959

Antike
Bammer, Anton: Architektur und Gesellschaft in der Anti-

ke. Zur Deutung baulicher Symbole. Wien 1985
Burford, Alison: Craftsmen in Greek and Roman Society.

London 1972
Clark, M. L.: The Architects of Greece and Rome.

Architec tural History 6. o. O. 1963
Donderer, Michael: Die Architekten der späten römischen

Republik und der Kaiserzeit. Epigraphische Zeugnisse.
Erlangen 1996

Downey, G.: Byzantine Architects. Their Training and
methods. o. O. 1948

Gross, Walter Hatto: Zur Stellung des Architekten in klas-
sischer Zeit. In: H. G. Buchholz, Hellas ewig unsere Lie-
be. Freundesgabe für W. Zschietzschmann. Gießen
1975, S. 33ff

Heisel, Joachim P.: Antike Bauzeichnungen. Darmstadt
1993

Lauter, Hans: Zur gesellschaftlichen Stellung des bilden-
den Künstlers in der griechischen Klassik. Erlangen
1974

Müller, Werner: Architekten in der Welt der Antike. Zü-
rich/ München 1989

Fensterbusch, Kurt (Hrsg.): Marcus Vitruvius Pollio. De
architectura libri decem. 10 Bücher über Architektur
übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Kurt
Fensterbusch. Darm stadt 1976

Svenson-Evers, H.: Die griechischen Architekten archai-
scher und klassischer Zeit. Frankfurt/M. 1996

Stefan Amt · Von Vitruv bis zur Moderne 43



Mittelalter
Binding, Günther (Hrsg.): Beiträge zur Bauführung und

Baufinanzierung im Mittelalter. Köln 1974
Binding, Günther (Hrsg.): Der mittelalterliche Baubetrieb

Westeuropas. Katalog der zeitgenössischen Darstellun-
gen. Köln 1987

Binding, Günther: Baubetrieb im Mittelalter. Darmstadt
1993

Binding, Günther: Der früh- und hochmittelalter liche
Bauherr als sapiens architectus. Darmstadt 1998

Binding, Günther: Was ist Gotik? Eine Analyse der goti-
schen Kirchen in Frankreich, England und Deutschland
1140–1350. Darmstadt 2000

Booz, Paul: Der Baumeister der Gotik. München/ Berlin
1956

Elkar, Rainer S.: Bauen als Beruf: Notizen und Anmer-
kungen zu einer Handwerksgeschichte des Hochbaus.
In: Öffentliches Bauen in Mittelalter und früher Neu-
zeit, Dirlmeier, U.; Elkar R. S.; Fouquet, G. St. Kath -
arinen 1991

Gerstenberg, Kurt: Die deutschen Baumeisterbildnisse
des Mittelalters. Berlin 1966

Grote, Andreas: Der Vollkommen Architektus. Baumeis-
ter und Baubetrieb bis zum Anfang der Neuzeit. Mün-
chen 1959

Hahnloser, R.: Villard de Honnecourt. Kritische Gesamt-
ausgabe des Bauhüttenbuches. Wien 1935

Hempel, Eberhard: Baubetrieb. In: Reallexikon zur Deut-
schen Kunstgeschichte. Stuttgart 1948, Bd. 1,
Sp. 1520–1528

Hempel, Eberhard: Bauhütte. In: Reallexikon zur Deut-
schen Kunstgeschichte. Stuttgart 1948, Bd. 2, Sp. 23–
33

Hempel, Eberhard: Baumeister. In: Reallexikon zur Deut-
schen Kunstgeschichte. Stuttgart 1948, Bd. 2, Sp. 90–
96

Pitz, B.: Das Aufkommen des Berufs des Architekten und
des Bauingenieurs. Baubetrieb und Baugewer be insbe-
sondere nach unteritalienischen Quellen des 13. Jahr-
hunderts. In: Quellen und Forschungen aus italieni-
schen Archiven und Bibliotheken. o. O. 1986, S. 45–72

Renaissance
Theuer, Max: Leon Battista Alberti. Zehn Bücher über die

Baukunst. Ins Deutsche übertragen, eingeleitet und mit
Zeichnungen versehen durch Max Theuer. Darmstadt
1991

Benevolo, Leonardo: Storia dell’ architettura del Rinasci-
mento. Rom 1973

Evers, Bernd (Hrsg.): Architekturmodelle der Renaissan-
ce. Die Harmonie des Bauens von Alberti bis Miche-
langelo. München 1995

Gille, Bernhard: Ingenieure der Renaissance. Wien/Düs -
seldorf 1968

Günther, Hubertus (Hrsg.): Deutsche Architekturtheorie
zwischen Gotik und Renaissance. Darmstadt 1988

Jäger, Michael: Die Theorie des Schönen in der italieni-
schen Renaissance. Köln 1990

Millon, Henry A.; Lampugnani, Vittorio Magnago
(Hrsg.): The Renaissance from Brunelleschi to Michel -
angelo. The Representation of Architecture. London
1994

Schütte, Ulrich (Hrsg.): Architekt und Ingenieur, Bau-
meister in Krieg und Frieden. Wolfenbüttel 1984

Wittkower, Rudolf: Grundlagen der Architektur im Zeital-
ter des Humanismus. München 1983

Barock
Amt, Stefan: Das Landbauwesen Kurhannovers. Hanno-

ver 1999
Bracker, Jörgen: Bauen nach der Natur. Palladio: die Er-

ben Palladios in Nordeuropa. Ostfildern 1997
Hassler, Uta: Die Baupolitik des Kardinals Damian Hugo

von Schönborn. Landesplanung und profane Baumaß-
nahmen in den Jahren 1719–1743. Mainz 1985

Heckmann, Hermann: Barock und Rokoko in Hamburg.
Baukunst des Bürgertums. Berlin 1990

Heckmann, Hermann: Baumeister des Barock und  Ro ko -
ko. Sachsen. Berlin 1996

Heckmann, Hermann: Baumeister des Barock und  Roko -
ko. Brandenburg, Preußen. Berlin 1998

Heckmann, Hermann: Baumeister des Barock und  Roko -
ko. Thüringen. Berlin 1999

Heckmann, Hermann: Baumeister des Barock und  Roko -
ko. Mecklenburg, Schleswig-Holstein, Lübeck, Ham-
burg. Berlin 2000

Millon, Henry A. (Hrsg.): The Triumph of the Baroque.
Architecture in Europe 1600–1750. Milano 1999

Rauterberg, Claus: Bauwesen und Bauten im Herzogtum
Braun schweig zur Zeit Carl Wilhelm Ferdinands 1780–
1806. Braunschweig 1971

Rykwert, Joseph: The first Moderns. The Architects of the
Eighteenth Century. Cambridge 1980

Toman, Rolf (Hrsg.): Die Kunst des Barock. Architektur,
Skulptur, Malerei. Köln 1997

Vidler, Anthony: The Writing of the Walls. Architectural
Theory in the late Englightenment. London 1987

19. Jahrhundert
Benevolo, Leonardo: Geschichte der Architektur des

19. und 20. Jahrhunderts. 2 Bde. München 1964
Cladders, Johannes: Probleme der Architektenausbildung

im Deutschland im 19. Jahrhundert. Magisterarbeit im
FB 7 der Universität Osnabrück, 1983

Clark, V. A.: A Social History of German Architects,
1848-1934. Ph. D. Thesis. Ann Arbor 1983 (University
Microfilms International)

Dahms, Gerd; Wiese, Giesela; Wiese, Rolf (Hrsg.): Stein
auf Stein. Ländliches Bauen zwischen 1870 und 1930.
Rosengarten-Ehestorf 1999

Dolgner, Dieter: Stellung und Funktion des Architekten in
der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. In:
Kunstverhältnisse. Ein Paradigma kunstwissenschaftli-
cher Forschung. (Hrsg. Akademie der Künste der
DDR). Berlin 1988, S. 88–93

44 Architektenberuf und soziale Ordnung



Germann, Georg: Neugotik. Geschichte ihrer Architektur-
theorie. Stuttgart 1974

Hammer-Schenk, Harold (Hrsg.): Kunsttheorie und
Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts in Deutschland
II. Architektur. Stuttgart 1985

Hitchcock, Henry-Russel: Die Architektur des 19. und
20. Jahrhunderts. München 1994

Kokkelink, Günther; Lemke-Kokkelink, Monika: Bau-
kunst in Norddeutschland. Architektur und Kunsthand-
werk der Hannoverschen Schule 1850–1900. Hannover
1998

Mai, M.: Zur Geschichte des Ingenieurberufes und seiner
Professionalisierung. In: Deutscher Ingenieurkalender
1987, S. 323–342

Manegold, K.-H.: Technische Forschung und Promoti-
onsrecht. Zur Geschichte des »Dr.-Ing« und des Pro-
motionsrechtes an den Technischen Hochschulen
Deutschlands. In: Technikgeschichte 1969, S. 291–300

Mellinghoff, Tilman; Watkin, David: Deutscher Klas sizis -
mus. Architektur 1740–1840. Stuttgart 1989

Mignot, Claude: Architektur des 19. Jahrhunderts. Köln
1994

Nerdinger, Winfried, u. a. (Hrsg.): Revolutions Architek-
tur. Ein Aspekt der europäischen Architektur um 1800.
München1990

Peters, Tom F.: Time is Money. Die Entwicklung des mo-
dernen Bauwesens. Stuttgart 1981

Pevsner, Nikolaus: Some Architectural Writers of the Ni-
neteenth Century. Oxford 1972

Pfammatter, Ulrich: Die Erfindung des modernen Archi-
tekten. Braunschweig 1997

Schild, Erich: Zwischen Glaspalast und Palais des Illu -
sions. Form und Konstruktion im 19. Jahrhundert. Ber-
lin 1967

Toman, Rolf: Klassizismus und Romantik. Architektur,
Skulptur, Malerei, Zeichnung 1750–1848. Köln 2000

20. Jahrhundert
Amsoneit, Wolfgang: Contemporary European Archi-

tects. Vol. 1. Köln 1994
BDB: Architekten und Ingenieure (BDB), 50 Jahre Ge-

staltung, Einsatz, Zukunft eines Schlüsselberufes im
Bauwesen. Bonn 1975

Bott, Gerhard (Hrsg.): Von Morris zum Bauhaus. Eine
Kunst gegründet auf Einfachheit. Hanau 1977

Conrads, Ulrich: Programme und Manifeste zur Architek-
tur des 20. Jahrhunderts. Berlin 1964

Davis, Colin: High-tech Architektur. Stuttgart 1984
Droste, Magdalena: Bauhaus 1919–1933. Köln 1990
Durth, Werner: Deutsche Architekten. Biographische Ver-

flechtungen 1900–1970. Braunschweig / Wiesbaden
1986

Fahr-Becker, Gabriele: Jugendstil. Köln 1996
Frampton, Kenneth: Die Architektur der Moderne. Eine

kritische Baugechichte. Stuttgart 1987
Frank, Hartmut (Hrsg.): Faschistische Architektur. Planen

und Bauen in Europa 1930–1945. Hamburg 1985
Gaber, Bernhard: Zur Geschichte des Bundes Deutscher

Architekten. In: Der Architekt 1953, S. 101 ff
Gaber, Bernhard: Die Entwicklung des Berufsstandes der

freischaffenden Architekten – dargestellt an der Ge-
schichte des Bundes Deutscher Architekten BDA. Es-
sen 1966

Gössel, Peter; Leuthäuser, Gabriele: Architektur des 20.
Jahrhunderts. Köln 1990

Hitchcock, Henry-Russel; Johnson, Philip: Der Interna-
tionale Stil 1932. Braunschweig 1985

Jencks, Charles: Die Sprache der postmodernen Architek-
tur. Die Entstehung einer alternativen Tradition. Stutt-
gart 1980

Joedicke, Jürgen: Architekturgeschichte des 20. Jahrhun-
derts. Von 1950 bis zur Gegenwart. Stuttgart, Zürich
1990

Klotz, Heinrich: Revision der Moderne. Postmoderne Ar-
chitektur 1960–1980. München 1984

Klotz, Heinrich: Moderne und Postmoderne. Architektur
der Gegenwart 1960–1980. Braunschweig/Wiesbaden
1984

Lieb, Stefanie: Was ist Jugendstil? Eine Analyse der Ju-
gendstilarchitektur 1890–1910. Darmstadt 2000

Meyhöfer, Dirk: Contemporary European Architects. Vol.
2. Köln 1993

Mignot, Claude: Architektur des 19. Jahrhunderts. Köln
1983

Pahl, Jürgen: Architekturtheorie des 20. Jahrhunderts.
München 1999

Papadakis, Andreas: Dekonstruktivismus. Eine Antholo-
gie. Stuttgart 1989

Pehnt, Wolfgang: Die Architektur des Expressionismus.
Stuttgart 1973

Posener, Julius: Anfänge des Funktionalismus. Von Arts
and Crafts zum Deutschen Werkbund. Berlin 1964

Raith, Frank-Bertolt: Der heroische Stil. Studien zur Ar-
chitektur am Ende der Weimarer Republik. Berlin 1997

Schwarz, Rudolf: Wegweiser der Technik – und andere
Schriften zum Neuen Bauen 1926–1961. Braun-
schweig 1979

Vogt, Adolf Max, u. a.: Architektur 1940–1980. Frankfurt
1980

Wingler, H. M.: Das Bauhaus 1919–1933. Weimar - Des-
sau - Berlin. Berlin 1962

Wodehouse, Lawrence: American Architects from the
First World War to the Presens. Detroit 1977

Stefan Amt · Von Vitruv bis zur Moderne 45


